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1  Einle i tung  

1.1  Z ie l  und  Zweck  des  Umwe l tber i ch ts  

Der Umweltbericht  hat das Ziel,  die voraussicht l ichen erheblichen Umweltauswirkun-

gen eines Bauleitp lans umfassend zu ermit teln,  zu beschreiben und zu bewer ten.  Er 

dient  als zentrales Instrument der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und ist  ein 

integraler Bestandtei l  der Begründung des Bauleitp lans. Dabei unterstützt er die Ge -

meinde bei der Berücksicht igung von Umweltbelangen in der Planung und schafft  e ine 

fundier te Grundlage für die Abwägungsentscheidung über den Bauleitp lan.  

Der Zweck des Umweltberichts l iegt dar in, Transparenz über die Auswirkungen der 

Planung auf  die Umwelt zu schaffen. Er beschreibt den derzeit igen Umweltzustand im 

Plangebiet,  prognostiz ier t mögl iche Veränderungen durch die Umsetzung oder Nich-

tumsetzung des Plans und stel l t  Maßnahmen zur Vermeidung, Verr ingerung und Kom-

pensation negativer Auswirkungen dar. Zudem werden a lternative Planungsmöglich-

keiten geprüft und bewer tet,  um die bestmögliche Lösung für das Plangebiet zu f inden.  

Darüber hinaus trägt der Umweltber icht dazu bei,  die Ziele des Umweltschutzes e in-

zuhalten und e ine nachhalt ige Entwicklung sicherzuste l len.  Er berücksicht igt  u.a. die 

Schutzgüter wie Boden, Wasser, Luft,  Kl ima, biologische Vie lfalt  sowie Mensch und 

Kultur- und Sachgüter.  Durch die öffent l iche Auslegung wird eine breite Information 

der Öffent l ichkeit  gewährleistet und ermöglicht eine Betei l igung al ler relevanten Ak-

teure,  wodurch die Planung demokrat isch legit imier t  wird.  

1.2  Überb l i ck  übe r  den  Bau le i tp lan  und  s e ine  w ich t igs ten  Z ie le  

Mit der Aufstel lung des Bebauungsplans Nr. 35 C /  1 „Elfr inghäuser Weg /  Aro lser 

Straße“ verfo lgt die Kreis - und Hansestadt Korbach das Ziel,  die Grundlage für d ie 

Weiterentwicklung eines ansässigen Unternehmens zu schaffen. Dadurch sol len be -

stehende Arbeitsplätze gesicher t und neue geschaffen werden, was einen wesent l i -

chen Beitrag zur wir tschaft l ichen Stärkung der Region leistet.  Gleichzeit ig  wird die 

Invest it ions -  und Innovationskraft des Unternehmens geförder t,  was die wir tschaft l i -

che Entwicklung der Stadt insgesamt posit iv beeinf lusst.  

Durch die im Bebauungsplan enthaltenen text l ichen und planzeichner ischen Festset-

zungen wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewähr leistet,  d ie den recht-

l ichen Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB) entspr icht.  Darüber hinaus trägt  die 

Planung dazu bei,  eine nachhalt ige städtebauliche Entwicklung zu fördern,  indem sie 

eine sozialgerechte Bodennutzung sicherstel l t  und gleichzeit ig den Schutz sowie die  

Entwicklung der natür l ichen Lebensgrundlagen berücksicht igt.  Ein weiteres Ziel ist  es,  

eine menschenwürdige Umwelt  zu sichern und langfr ist ig zu erhalten.  

1.3  Bes ch re ibung  de r  w ich t igs ten  Fes ts et zungen  des  P lans  

Der Bebauungsplan Nr. 35  C  /  1 „Elfr inghäuser Weg /  Aro lser Straße“ der Kreis - und 

Hansestadt Korbach erstreckt sich über e in nord -nordwest l ich gelegenes Stadtgebiet, 

welches sowohl gewerbl iche und industr ie l le Bestandsf lächen a ls auch bislang land-

wir tschaft l ich genutzte Außenbereiche umfasst.  D ie p lanungsrechtl iche Fests etzung 

sieht d ie Ausweisung der betreffenden Grundstücke a ls Gewerbe - und Industr iegebiete 

gemäß §§  8 und 9 BauNVO vor. Damit  werden die Flächen auf städtebaul icher Ebene 
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für gewerbl iche Nutzungen qual i f iz ier t und zugleich die rechtl ichen Voraussetzungen 

für zukünft ige Invest it ionen und bauliche Maßnahmen geschaffen.  

Im Rahmen der Festsetzungen wird e in maximaler überbaubarer Flächenante i l  von 80 

Prozent festgelegt,  während die verble ibenden nicht  überbaubaren Grundstückstei le 

grundlegend der Begrünungspf l icht unterl iegen. Die Gebäudehöhe wird begrenzt;  

Dachf lächen s ind verpf l ichtend mit ex tensiver Begrünung zu versehen. Die Gesamt-

f läche des Plangebiets beträgt 180.220 Quadratmeter.  Davon sind aktuel l  36.542 

Quadratmeter a ls Ackerland ausgewiesen und 8.123 Quadratmeter als Or tsrandein-

grünung gesicher t.  D iese Flächen werden künft ig mit industr ierelevanten Nutzungs-

bindungen belegt;  bestandserhaltende Maßnahmen für b isher real isier te P f lanzungen 

sind integral festgesetzt.  Mit der Umnutzung geht e ine Erhöhung des überbaubaren 

Flächenantei ls  einher,  die eine Nachverdichtung o hne negative Auswirkungen auf land-

schaft l iche Einbindungen ermöglicht.  

Die im Außenbereich bislang unbeplanten Flächen s ind durch durchschnit t l iche Böden 

mit mit t lerer landwir tschaft l icher Produktiv ität geprägt.  Der nördl iche Abschnit t  ist  als  

besonders hochwer t iges Agrarland klassif iz ier t.  Das Plangebiet  l iegt in unmit telbarer 

Nähe zu den Verkehrsanbindungen der Bundesstraßen 251 und 252 sowie angrenzen-

den Gewerbegebieten, was die Bedeutung und Eignung für  industr ie l le  und gewerbl i -

che Nutzung hervorhebt.  

Ökologisch sind die landwir tschaft l ichen Flächen Tei l  e ines größeren Agrarraums mit 

potenziel len Lebensräumen für verschiedene Tier- und P f lanzenar ten, jedoch ohne de-

f inier te Schutzgebiete im Geltungsbereich. Die geplante Erweiterung der Gewerbe - 

und Industr ienutzung vol lz ieht  eine Umwandlung im Sinne des BauGB; die strategische 

Lage begünst igt d ie gewerbl iche Entwicklung und stärkt  d ie städtebaul iche Funkt ion 

des Areals.  Insgesamt wird das Gebiet  vor der geplanten Umnutzung durch eine Über-

lagerung intensiver landwir tschaft l icher und gewerbl icher Nutzungssituat ionen be-

st immt.  

Durch die Erweiterung des Bebauungsplans können etwa 2,5  Hektar zusätzl icher Flä-

che gezielt  für  die gewerbl iche und industr ie l le Entwicklung akt ivier t werden.    

2  Recht l iche und planer ische Grundlagen  

2.1  Dars te l lung  de r  re levan ten  Fachgeset zen  und  Fachp läne   

Durch die Umweltprüfung werden, die auf Grundlage der Anlage 1 zum Baugesetzbuch 

erheblichen Umweltauswirkungen ermit te l t  und in dem vor l iegenden Umweltbericht  

beschrieben und bewer tet.  Der Umweltbericht b i ldet einen gesonder ten Tei l  der Be-

gründung. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist ge m. § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der 

Abwägung zu berücksicht igen. D ie Umweltprüfung bezieht  sich ausschließl ich auf  den 

bisher unbeplanten Bereich, der als Ackerf läche genutzt wird.  

Für die abzuhandelnden Schutzgüter s ind die jeweil igen Fachgesetze, in denen die 

al lgemeinen (nicht abschl ießenden) Grundsätze und Ziele def inier t werden, von Be -

deutung.  
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Schutzgut  Fachgesetz  Grundsätze und Zie laussagen 

 

 

 

Boden  

Baugesetz-

buch  

[BauGB]  

Sparsamer und schonender Umgang mit  Grund und Boden 

durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-

tung und Innenentwick lung zur Verr ingerung zusätz l icher  

Inanspruchnahme von Böden (Bodenschutzklausel) .  

Bundesbo-

denschutzge-

setz  

[BBodSchG]  

Nachhal t ige Sicherung oder Wiederherste l lung der Funkt io-

nen des Bodens.  Schädl iche Bodenveränderungen abzu-

wehren, der Boden und Al t lasten sowie hierdurch verur-

sachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vor-

sorge gegen nachtei l ige Einwirkungen auf den B oden zu 

tre f fen. Bei  Einwirkungen auf den Boden sol len Beeinträch-

t igungen seiner natür l ichen Funkt ionen sowie  seiner  Funk-

t ion a ls Archiv der  Natur -  und Kul turgeschichte so wei t  wie  

mögl ich vermieden werden.  

 

 

 

 

 

F läche 

Baugesetz-

buch [BauGB]  

Mit  Grund und Boden sol l  sparsam und schonend umgegan-

gen werden; dabei  s ind zur  Verr ingerung der  zusätz l ichen 

Inanspruchnahme von Flächen für  baul iche Nutzungen die  

Mögl ichkei ten der Entwicklung der  Gemeinde insbesondere 

durch Wiedernutzbarmachung von Fläc hen, Nachverdich-

tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nut-

zen sowie Bodenversiegelungen auf  das notwendige Maß zu 

begrenzen.  Landwir tschaf t l ich,  a ls Wald oder  für  Wohnzwe-

cke genutzte F lächen sol len nur  im notwendigen Umfang 

umgenutzt  werden.  

Bundesnatur-

schutzgesetz 

[BNatSchG]  

Großf lächige, wei tgehend unzerschni t tene Landschaf ts-

räume sind vor  wei terer Zerschneidung zu bewahren. Die  

erneute Inanspruchnahme berei ts bebauter F lächen sowie  

die Bebauung unbebauter F lächen im beplanten und unbe-

planten Innenbereich, sowei t  s ie nicht fü r  Grünf lächen vor-

gesehen s ind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von 

Frei f lächen im Außenbereich. Verkehrswege, Energie le i tun-

gen und ähnl iche Vorhaben sol len landschaf tsgerecht ge-

führ t,  gestal tet  und gebündel t  werden.  

 

 

Wasser  

 

Wasserhaus-

hal tsgesetz 

[WHG]  

Sicherung der Gewässer a ls Bestandtei l  des Naturhaushal-

tes und als  Lebensraum für Tiere und Pf lanzen und deren 

Bewir tschaftung zum Wohl  der  Al lgemeinhei t  und zur Unter-

lassung vermeidbarer Beeinträcht igung ihrer ökologischen 

Funkt ionen.  

Hessische 

Wassergesetz 

[HWG] 

Schutz  der Gewässer vor vermeidbaren Beeint rächt igungen 

und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Be-

wir tschaftung von Gewässern zum Wohl  der A l lgemeinhei t .   

 

Luf t ,  

K l ima 

 

Bundesimmis-

s ionsschutz-

gesetz  

[BImSchG]  

Schutz des Menschen, der Tiere und Pf lanzen,  des Bodens,  

des Wassers,  der Atmosphäre sowie  der Kul tur -  und Sach-

güter vor schädl ichen Umwel te inwirkungen ( Immissionen)  

sowie Vorbeugung hins icht l ich des Entstehens von Immis-

s ionen (Gefahren, erhebl iche Nachtei le  und Beläst igungen 

durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschüt terungen,  

L icht,  Wärme, Strahlen und ähnl ichen Erscheinungen) .   

 

 

 

 

 

 

P f lanzen,  

T iere,  

B io logische  

Vie l fa l t  

Baugesetz-

buch [BauGB]  

Bei  der Aufs te l lung von Baule i tp länen s ind insbesondere die  

Belange des Umwel tschutzes,  e inschl ieß l ich des Natur-

haushal tes und der Landschaftspf lege insbesondere die  

Auswi rkungen auf  Tiere, Pf lanzen,  Boden, Wasser,  K l ima 

und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-

schaf t  und die  bio logische Vie l fa l t ,  d ie Erhal tungszie le und 

der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaf t l icher Be-

deutung und der  Europäischen Vogelschutzgebiete,  sowie  

die Vermeidung und der Ausgle ich voraussicht l ich erhebl i -

cher Beeint rächt igungen des Landschaf tsbi ldes sowie der  
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 Leis tungs- und Funkt ionsfähigkei t  des Naturhaushal tes von 

seinen in § 1, Absatz 6 Nr.  7a bezeichneten Bestandtei len 

(Eingr i f fsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes)  zu be-

rücksicht igen.  

Bundesnatur-

schutzgesetz 

[BNatSchG]  

Natur und Landschaft  s ind aufgrund ihres e igenen Wertes  

und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwor-

tung künf t iger Generat ionen im besiedel ten und unbesiedel-

ten Bereichen zu schützen, zu p f legen, zu entwickeln und  

sowei t  er forder l ich wiederherzus tel len, dass d ie Leistungs -  

und Funkt ionsfähigkei t  des Naturhaushal tes,  d ie Regenera-

t ionsfähigkei t  und die  nachhal t ige Nutzungsfähigkei t  der  

Naturgüter,  d ie  Tier  und Pf lanzenwelt  e inschl ieß l ich ihrer  

Lebensstät ten und Lebensräume, sowie die Vie l fa l t ,  Eigen-

art  und Schönhei t ,  sowie der der Erholungswert  von Natur  

und Landschaft  auf Dauer gesichert  s ind  

FFH- und Vo-

gel -schutz-

r icht l in ie  

Schutz und Erhal tung der natür l ichen Lebensräume sowie  

der wi ld lebenden Tiere und Pf lanzen von gemeinschaf t l i -

cher  Bedeutung zur  Sicherste l lung einer  b io logischen Vie l -

fa l t  und insbesondere die Erhal tung wi ld lebender  Vogelar-

ten.  

 

Landschaft  

Baugesetz-

buch [BauGB]  

Vermeidung/Ausgle ich voraussicht l ich erheb l icher Beein-

trächt igungen des Landschaf tsbi ldes sowie der Leistungs -  

und Funkt ionsfähigkei t  des Naturhaushal tes.  

 

 

 

Mensch 

 

 

Baugesetz-

buch [BauGB]  

Berücksicht igung der Belange des Umweltschutzes bei  der  

Aufs te l lung der  Baule i t -p läne, insbesondere die Vermei-

dung von Emissionen.  

Bundesimmis-

s ionsschutz-

gesetz  

[BImSchG]  

Schutz des Menschen, der Tiere und Pf lanzen,  des Bodens,  

des Wassers,  der Atmosphäre sowie  der Kul tur -  und Sach-

güter vor schädl ichen Umwel te inwirkungen ( Immissionen)  

sowie Vorbeugung hins icht l ich des Entstehens von Immis-

s ionen (Gefahren, erhebl iche Nachtei le  und Beläst igungen 

durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschüt terungen,  

L icht,  Wärme, Strahlen und ähnl ichen Erscheinungen) .  

 

Kul tur-  und  

Sachgüter  

 

 

Bundesnatur-

schutzgesetz 

[BNatSchG]  

Natur landschaf ten und his tor isch gewachsene Kul tur land-

schaf ten, auch mi t  ihren Kul tur - ,  Bau- und Bodendenkmä-

lern s ind vor Verunstal tung,  Zersiedelung und sonst igen 

Beeinträcht igungen zu bewahren.  

Hessisches 

Denkmal-

schutzgesetz 

[HDSchG]  

Kul turdenkmäler  a ls  Quel len und Zeugnisse menschl icher  

Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu erhal ten 

sowie darauf hinzuwirken, dass s ie in d ie s tädtebaul iche 

Entwicklung, Raumordnung und den Erhal t  der his tor isch 

gewachsenen Kul tur landschaf t  e inbezogen werden.  

 

Die Darstel lung der Ziele des Umweltschutzes im Rahmen der Fachpläne umfasst d ie 

Berücksicht igung übergeordneter Prinz ipien und spezif ischer Vorgaben, die eine nach-

halt ige Entwicklung und den Schutz natürl icher Ressourcen s icherstel len. Im Folgen-

den werden die wesentl ichen Inhalte der relevanten Fachpläne zusammengefasst:  

Der Landesentwicklungsplan 2020 beschreibt für  d ie Flächen des Plangebietes keine 

relevanten Ziele. Die Kar te Zustand und Bewer tung des Landschaftsrahmenplan 2000 

beschreibt für das Plangebiet einen „mäßig strukturier ten, ackerbaul ich geprägten,  

unbewaldeten Raum mit t lerer Strukturv ielfa lt“.  Der räumliche Geltungsbereich ist kein 

Gegenstand eines avifaunist isch wer tvo l len Bereichs.  Die Entwicklungskar te zum 

Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 beschreibt für d ie Flächen des Plangebietes 

keine relevanten Ziele. Der Bestands - und der Maßnahmenplan zum Landschaftsplan 
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der Stadt Korbach beschreiben die verfahrensgegenständl ichen Flächen als Acker-

land. In den Randbereichen s ind fr ische Gehölze dargestel lt .  Ent lang des Fl ießgewäs-

sers wird ein Gehölz abgebildet.   

2.2  Berücks ich t igung  de r  Z ie le  des  Umwe l ts chut zes  

Im Rahmen der Aufste l lung des Bebauungsplans werden die Ziele des Umweltschutzes 

umfassend berücksicht igt,  wie es die rechtl ichen Vorgaben des Baugesetzbuchs 

(BauGB) und weiterer einschlägiger Regelungen verlangen. Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB 

ist s icherzustel len, dass die Planung e ine nachhalt ige städtebauliche Entwicklung för-

der t,  die natürl ichen Lebensgrundlagen schützt und entwickelt  sowie eine menschen-

würdige Umwelt  s icher t.  Dabei werden auch die Anforderungen an den Kl imaschutz 

und die Anpassung an den Kl imawandel in den Planungsprozess einbezogen.  

Die Umweltschutzziele orient ieren sich an den Schutzgütern, die in § 1 Abs. 6 Nr. 7  

BauGB sowie in § 2 Abs. 1 und Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltver trägl ich-

keitsprüfung (UVPG) def in ier t s ind. Hierzu zählen gem. § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB 

insbesondere d ie Auswirkungen auf Tiere, Pf lanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft,  

Kl ima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die b iologi -

sche Vielfal t ,  die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000 -Gebiete im 

Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, umweltbezogene Auswirkungen auf  den Men-

schen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt,  umweltbezogene Aus-

wirkungen auf Kulturgüter und sonst ige Sachgüter,  die Vermeidung von Emissionen 

sowie der sachgerechte Umgang mit Abfäl len und Abw ässern, die Nutzung erneuer-

barer Energien sowie die sparsame und ef f iz iente Nutzung von Energie, d ie Darstel-

lungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser -

,  Abfal l -  und Immissionsschutzrechts, d ie Erhaltung der bestmöglich en Luftqual ität  in 

Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfül lung von Rechtsakten der 

Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwer te nicht überschrit ten werden,  

die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach  

den Buchstaben a bis d und unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes -Immissions -

schutzgesetzes, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfäl l igkeit  der nach dem Bebau-

ungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfäl le oder Katastrophen zu erwar ten 

sind. Darüber hinaus wird eine nachhalt ige Bodennutzung angestrebt,  um Flächenver-

siegelung und Bodenerosion zu minimieren, während Grund - und Oberf lächengewäs-

ser vor Verschmutzung und Beeinträcht igung bewahr t  werden sol len. D ie Planung be -

rücksicht igt zudem Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur 

Förderung kl imafreundl icher Entwicklungen wie Energieeff iz ienz und erneuerbare 

Energien. Auch der Erhalt  des kulturel len Erbes, archäologischer Stät ten und eines 

harmonischen Landschaftsbi ldes ist Tei l  der Umweltsc hutzziele.  

Im Umweltber icht wird detai l l ier t  beschr ieben, wie diese Ziele bei der Planung berück-

sicht igt wurden. Es er folgt eine Bewer tung der Auswirkungen der Planung auf die ein-

zelnen Schutzgüter,  einschl ießl ich e iner Prognose der Umweltveränderungen bei  

Nichtdurchführung des Plans (Nul lvariante) .  Darüber hinaus wird geprüft,  ob a lterna-

t ive Planungsmöglichkeiten exist ieren, um sicherzustel len, dass eine umweltver trägl i -

che Lösung gewählt wird. Ergänzend dazu werden Maßnahmen zur Vermeidung, Min-

derung oder Kompensation negativer Auswirkungen festgelegt,  beispie lsweise durch 

Eingrif fsregelungen gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  
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Abschl ießend wird erläuter t,  wie die Ergebnisse der Umweltprüfung in die Abwägungs -

entscheidung eingef lossen sind (§ 2 Abs. 4 BauGB). Durch diese Vorgehensweise 

trägt die Planung dazu bei,  e ine nachhalt ige Entwicklung zu fördern, indem ökologi -

sche, soziale und wir tschaft l iche Belange ausgewogen berücksicht igt werden.  

2.3  Anpassungsp f l ich ten  nach  dem Bauges et zbuch  

Der Landesentwicklungsplan Hessen 2020 legt besonderen Wer t auf d ie ökologische 

Ver trägl ichkeit  bei  der Ausweisung neuer Vorranggebiete für Industr ie und Gewerbe.  

Dabei sol len e ine gute verkehrl iche Anbindung sowie eine landschaftsplanerische Ein-

bindung gewähr leistet werden.  Diese Vorgaben zielen darauf ab, die Umweltbelastun-

gen durch Gewerbegebiete zu minimieren und gle ichzeit ig die wir tschaft l iche Entwick-

lung zu fördern. Der Grundsatz der interkommunalen Zusammenarbeit  wird hier be -

tont,  jedoch ist er im vorl iegenden Fal l  aufgrund der Erweiterung eines ansässigen 

Unternehmens nicht  umsetzbar. D ie Verlagerung in e in interkommunales Gewerbege-

biet würde zu erhöhtem innerbetr iebl ichem Verkehr und einer stärkeren Belastung der 

Bundesstraßen führen.  

Der Regionalplan Nordhessen 2009 def in ier t d ie betroffenen Flächen a ls „Vorrangge-

biet für  Landwir tschaft“ und tei lweise als „Vorbehaltsgebiet  für  Landwir tschaft“ .  

Gleichzeit ig wird Korbach als gewerbl icher Schwerpunktor t ausgewiesen, der vorran-

gig entwickelt  werden sol l .  Um den Konf l ikt zwischen landwir tschaft l icher Pr ior ität  und 

gewerbl icher Nutzung zu lösen, s ieht der Plan die Mögl ichkeit  eines Flächentauschs 

vor.  Dabei sol len gleichwer t ige Flächen aus einem interkommunalen Gewerbegebiet 

an der Stadtgrenze zu Vöhl mit  den landwir tschaft l ichen Vorranggebieten getauscht 

werden, um die ökologischen und ökonomischen Zie lsetzungen in Einklang zu bringen.  

Der Flächennutzungsplan der Kreis - und Hansestadt Korbach weist d ie betreffenden 

Flächen derzeit  als „Flächen für d ie Landwir tschaft“  aus.  D ie historische Entwicklung 

des Plans ze igt jedoch, dass bereits mehrfach Änderungen vorgenommen wurden, um 

gewerbl iche Nutzungen zu ermögl ichen. D iese Änderungen verdeutl ichen die dynami -

sche Anpassung an wir tschaft l iche Anforderungen unter Berücksicht igung von Um-

weltbelangen.  

3  Beschre ibung und Bewer tung der  erhebl ichen Um-

weltauswirkungen auf…  

3.1  …die  Schut zgü te r  F läche  und  Boden  

B e s t a n d s a u f n a h m e  

Die verfahrensgegenständl ichen Flächen bef inden sich aktuel l  in landwir tschaft l icher 

Nutzung, überwiegend als Ackerf lächen. Sie tragen wesentl ich zur regionalen Nah-

rungsmit telprodukt ion und zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit  bei.  Im Norden be-

grenzt eine Gashochdruckle itung die Nutzbarkeit  eines Tei lbere ichs.  

Die Böden sind den Kolluviso len und Pseudogley -Kolluvisolen (Bodensystemat ik:  

Hauptgruppe 4,  Untergruppe 4.5.3)  zugeordnet.  Sie s ind aus Abschwemmungsmassen 

mit basenarmen Gesteinsantei len aufgebaut,  die durch erosive Umlagerungen entstan-

den sind.  Kennzeichnend sind Schichtfo lgen aus Kol luv ialsanden, -schluffen und -
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lehmen über Fl ießerde, mit e iner Basis aus s i l iz iklast ischem Sedimentgestein des 

Zechste ins.  

Hydrogeologisch l iegt das Gebiet  im Tei l raum „Trias und Zechstein westl ich der Nie -

derhessischen Senke“. Während der Zechstein nur e ingeschränkt wasserwir tschaft l ich 

genutzt wird, fungieren die Grundwasserlei ter im Unteren und Mit t leren Buntsandstein 

als ergiebige Trinkwasserressource. Ein vorsorgender Grundwasserschutz ist deshalb 

besonders relevant.  

Die Bodenfunkt ionsbewer tung nach dem BodenViewer Hessen zeigt insgesamt eine 

geringe bis mit t lere Ausprägung:  

•  Nährstoffhaushalt:  geringes Nitratrückhaltevermögen und geringe Wasserspeicher-

kapazität.  

•  Er tragspotenzial:  Acker- und Grünlandzahlen zwischen 35 und 45 (mit t lere Eig-

nung).  

•  Lebensraumfunktion:  durch intensive Landwir tschaft eingeschränkt,  Biodiversität  

reduzier t.  

Alt lasten oder archäologische Befunde sind nicht bekannt.  Belastungen durch land-

wir tschaft l iche Nutzungen bestehen im Rahmen der ordnungsgemäßen Landwir tschaft  

durch Dünger- und Pestiz ideinträge.  

 

E n t w i c k l u n g  b e i  N u l l v a r i a n t e  

Im Fal l  der For tführung der landwir tschaft l ichen Nutzung ohne Bebauungsmaßnahme 

bl ieben e ine f lächenhafte Versiegelung sowie der Verlust natür l icher Bodenfunkt ionen 

aus. Die Wasserspeicherung, Schadstoff f i l terung und CO ₂-Bindung würden weiterhin 

gewährleistet,  im Einklang mit § 1a Abs. 2 BauGB. Entwicklungs - und Siedlungspoten-

ziale bl ieben damit ungenutzt.  Langfr ist ig könnten Belastungen info lge intensiver 

Ackernutzung entstehen: Die Anreicherung von Nitrat und Phosphat birgt potenziel le 

Gefahren für  das Grundwasser und die Schutzzone des Tr inkwasserschutzgebiets, 

während die Erosionsgefahr bei sandig - lehmigen Böden mit geringer Wasserkapazität  

erhöht bleibt.  Die ökologische Bilanz bl iebe insgesamt ausgewogen, wir tschaft l iche 

Entwicklungsmöglichkeiten hinsic ht l ich Gewerbef lächen und Er tragsmaximierung wä-

ren jedoch eingeschränkt.  

 

P r o g n o s e  u n d  A u s w i r k u n g e n  b e i  B e b a u u n g  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Eingrif fe in das Schutzgut Boden und 

die Funkt ional ität der Fläche unvermeidbar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Mit der Umsetzung des Bebauungsplans s ind Eingrif fe in das Schutzgut Boden und die 

Flächenfunktion unumgänglich.  Dabei entsteht ein Ver lust  von Bodenfunkt ionen info lge 

von Abgrabungen, Aufschüt tungen und weitreichender Versiegelung. Zudem sind Ver-

dichtungen durch Baumaschinen zu erwar ten, insbesondere bei feuchter Wit terung.  

Es kommt zur Aufwirbelung von Staub und zur Emission luf tgetragener Schadstoffe 

(NOₓ,  SO₂,  Fe instaub). Bodenfrei legungen erhöhen das Erosionsris iko, insbesondere 

an den Übergangsbereichen.  
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Anlagen- und betr iebsbedingte Auswirkungen  

Im laufenden Betr ieb ist mit e iner dauerhaf ten Einschränkung der Versickerungsfähig-

keit  und Grundwasserneubildung durch die Versiegelungen zu rechnen. Zusätzl iche 

Schadstoffeinträge entstehen durch den betr iebl ichen Verkehr (Reifen -/Bremsabrieb, 

Treibstoffe).  Die Leistungsfähigkeit  als Produktionsf läche sowie die Lebensraumfunk-

t ion des Bodens gehen dauerhaft verloren.  Zunehmende Starkregenereignisse können 

die Erosionsgefahr deutl ich verstärken. Längere Trockenperioden beeinträcht igen die 

Regenerat ion des Bodenwasserhaushalts und verschärfen die Vulnerabil i tät gegen-

über exogenen Einf lüssen.  

 

M a ß n a h m e n  z u r  Ve r m e i d u n g  u n d  M i n i m i e r u n g  

Die Stadt setzt auf  gezielte Steuerung und technische Vorkehrungen, um Beeinträch-

t igungen zu reduzieren:  

•  Inanspruchnahme bereits vorbelasteter Flächen zur Nachverdichtung, insbeson-

dere in Kombination mit Minimierungsmaßnahmen in Form einer extensiven Dach-

begründung und Erhalt  vorhandener Gehölzstrukturen.  

•  Inanspruchnahme vorrangig auf Böden mit mäßiger Funkt ionserfül lung  und Flä-

chentausch mit  für  die Entwicklung von Industr ie - und Gewerbegebieten vorgese-

henen Flächen  

•  Bodenkundliche Baubegleitung inklusive fachgerechter Abtragung, Lagerung und 

Wiedereinbau von Ober- und Unterboden.  

•  Einr ichtung von Pufferf lächen zu empfindl ichen Bereichen und Einleitung unbelas-

teten Oberf lächenwassers in Fl ießgewässer.  

•  Begrenzung der überbaubaren Flächen,  Dachbegrünung und Anlage von Grünf lä -

chen.  

•  Verwer tung des Bodenaushubs vor Or t,  Tiefenlockerung nach Verdichtungen.  

 

M a ß n a h m e n  z u r  s c h u t z g u t b e z o g e n e n  K o m p e n s a t i o n  

Im Zuge der gesetzl ich vorgeschriebenen Umweltprüfungen sowie im Rahmen der na-

turschutzrechtl ichen Eingrif fsregelung ist  das Schutzgut Boden hinsicht l ich seiner 

Funkt ion und Leistungsfähigkeit  gemäß §  2  BBodSchG systematisch zu bewer ten, Ein-

grif fsver luste zu bi lanzieren und ein Kompensationsbedarf abzuleiten. D ie Bewer tung 

folgt dem Abwägungsgebot und den Vorgaben zur Vermeidung, Minderung und zum 

Ausgleich erhebl icher Beeinträcht igungen von Bodenfunkt ion en.  

Bei der Betrachtung der Eingr if fs - und Ausgleichsbi lanzierung in Anlehnung an die 

hessische Kompensat ionsverordnung ist somit d ie Erstel lung einer dif ferenzier ten Bo-

denbilanz bei einer Eingrif fsf läche über 10.000  Quadratmeter obl igator isch. Sie d ient  

der sachgerechten Ermit t lung und Dokumentat ion bodenfunktionaler Verluste, der Pla-

nung und Bewer tung von Kompensationsmaßnahmen sowie der Sicherste l lung der 

rechtskonformen Einbindung der Ausgleichserfordernisse in die Genehmigung sunter-

lagen.  
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Die Ermit t lung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden erfolgt anhand der 

Vorgaben der Arbeitshi l fe  zur Ermit t lung des Kompensationsbedarfs für  das Schutzgut 

Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz (HLNUG 2023).  

Ermit t lung des Kompensationsbedarfs  

In dem bisherigen Planverfahren wurden ausschließl ich die für die Erweiterung vorge-

sehenen Flächen berücksicht igt und schutzgutübergreifend kompensier t.  Im Rahmen 

der kommunalen Abwägung sol l  nun in Anlehnung an die KV Hessen für  den Erweite -

rungsbereich e ine bodenbezogene Bilanzierung erfolgen.  Das geplante Vorhaben um-

fasst daher nur die b isher planungsrecht l ich unberücksicht igten Flächen des Erweite -

rungsbereiches,  d ie in Tabelle  1  abgebildet s ind.  Der aktuel le Bodenzustand (Ist -Zu-

stand) wird gemäß Bodenfunktionsbewer tung der BFD5L (Bodenf lächendaten Hessen 

1:5.000,  landwir tschaft l iche Nutzf läche,  HLNUG 2025) vor dem Eingrif f  a ls Wer tstufe 

sachl ich ermit telt .  Da für die betroffenen Flächen im Jahr 2025 keine Nutzungsände-

rungen festgestel lt  wurden, ist von un veränder ten und rechtskonformen Bodenverhält-

nissen auszugehen.  

Für d ie Umsetzungsprognose wird die Bodenfunkt ionsbewer tung für den Zustand nach 

Durchführung des Vorhabens ermit telt  und mit der Bewer tung des Bestandszustandes 

vergl ichen. D ie Dif ferenz der Wer tstufen vor und nach Durchführung – unter Berück-

sicht igung der vorgesehenen Minderungsmaßnahmen – spiegelt  d ie bodenfunktions -

bezogenen Auswirkungen der Planung und damit den ermit tel ten Kompensationsbe -

darf in Bodenwer teinheiten (BWE) wider. Das Ausgle ichskonzept s ieht  vor,  dass Be -

einträchtigungen und Verluste der Bodenfunkt ionen durch geeignete und wirksame 

Kompensationsmaßnahmen in Tei len ausgeglichen werden. Dazu erhalten Böden, auf  

denen die Kompensation erfolgt,  eine funkt ionale Aufwer tung und werden als Wer tstufe 

nach Kompensation dokumentier t.  

Die Berechnung des Kompensationsbedarfs erfolgt auf  Grundlage des HLNUG -Excel-

Berechnungstools (Arbeitshi l fe 2023) in drei Hauptschrit ten:  

•  Ermit t lung der Wer tstufen und deren Dif ferenzen für die einzelnen Tei l f lächen der 

Planung im Vorher-Nachher-Vergleich (Konf l iktanalyse/Auswirkungsprognose),  

•  Integrat ion und Bewer tung der vorgesehenen Minderungsmaßnahmen zur Festste l-

lung des verbleibenden Kompensat ionsbedarfs,  

•  Gegenüberstel lung des Kompensat ionsbedarfs mit der Wirkung geplanter Aus-

gleichsmaßnahmen.  

Ist-Zustand - Wer tstufe (WS) vor Eingrif f  

Die folgende Tabel le  fasst  die bodenfunktionale Gesamtbewer tung sowie die Bewer-

tung der einzelnen Bodenfunktionen für die beanspruchte Gesamtf läche gemäß den 

Kriter ien der Bodenfunkt ionsbewer tung der BFD5L (HLNUG, 2025) zusammen. Die 

Bewer tung erfolgt auf Basis von fünf Wer tstufen gemäß Bundes -Bodenschutzgesetz 

(BBodSchG) und den Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Boden-

schutz (LABO): sehr gering (Stufe  1), gering (Stufe  2), mit tel  (Stufe  3), hoch (Stufe  4) 

und sehr hoch (Stufe  5).  
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Bode n-

funk t i on  

Sta ndor t -

t yp i s i e -

r ung ;  

Bio tope nt -

w i ck lungs -

po te nz ia l  

Er t r ags -

po te nz ia l  

Fe ldkapa -

z i tä t  

Ni t ra t rück-

ha l tever-

möge n  

Bode n-

funk t i ona le  

Ge samt -

bewer tung  

Fläche  i n  

m²  

Stu fe  3  3  2  2  2  28.708,00  

Stu fe  3  4  3  3  3  1.789,00  

              

Sum me            30.497, 00  

Tab e l l e  1 :  E rmi t t lung  d es  b o den funk t iona les  I ST-Zus tan des (Bas i sszen ar i o)  

 

Tab e l l e  2 :  Wer ts tu fen  vor  E ingr i f f  

Die Bodenfunkt ion „Lebensraum für  Pf lanzen“, Kriter ium Standor t typis ierung für  d ie 

Biotopentwicklung, ist für  die beanspruchte Fläche der Wer tstufe 3, mit tel,  zugeord-

net.  Eine weitergehende Berücksicht igung dieses Kri ter iums ist gemäß BFD5L -Metho-

dik ausschl ießl ich für  Flächen mit  einer Wer tstufe 4 (hoch) oder 5 (sehr hoch) erfor-

derl ich; für Flächen der Wer tstufe  3 entfä l l t  dies methodenbedingt.  

Das Er tragspotenzial  als Tei l funkt ion der „Lebensraum für Pf lanzen“ -Bodenfunktion 

wird überwiegend mit Wer tstufe  3, mit tel,  und zu einem untergeordneten Antei l  mit 

Wer tstufe  4, hoch, bewer tet,  was die überwiegend mit t lere natürl iche Bodenfruchtbar-

keit  der Flächen unterstreicht.  

Die „Funkt ion des Bodens im Wasserhaushalt“,  gemessen anhand der Wasserspeicher-

kapazität (Feldkapazität,  FK), ist  durchgehend auf  Wer tstufe  3 eingestuft.  D ies weist  

auf e ine l imit ier te Wasserhaltefähigkeit  der Böden hin.  

Die „Funkt ion des Bodens als Abbau -, Ausgleichs - und Aufbaumedium“ wird über das 

Nitratrückhaltevermögen beur te i l t .  Sie ist für d ie Flächen überwiegend mit  Wer t-

stufe  2, gering, und antei l ig mit Wer tstufe  3, mit tel,  k lassif iz ier t.  Dies spiegelt  eine 

überwiegend geringe Fähigkeit  zur Nitratbindung und damit e ine eingeschränkte Funk-

t ion hinsicht l ich des biogeochemischen Stoffaustauschs wider.  

Diese Einzelbewer tungen bi lden die Grundlage für die Ableitung des Kompensations-

bedarfs und die Planung entsprechender Ausgleichsmaßnahmen für  das Schutzgut Bo-

den im Rahmen der  Entwicklungsabsichten.  
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Auswirkungsprognose – Wer tstufe nach Eingrif f  

Im Folgenden s ind die Ermit t lung und Dif ferenzbildung der Wer tstufen gemäß Boden-

funkt ionsbewer tung für die e inzelnen Tei l f lächen des Planungsraums vor und nach Um-

setzung des Vorhabens im Rahmen der Konf l iktanalyse und Auswirkungsprognose do-

kument ier t.  Die Berechnung er folgte auf Basis der Arbeitshi l fen des HLNUG zur Kom-

pensationsverordnung und Bodenbewer tung.  

Für die überbaubaren Grundstücksf lächen (Versiegelung) wurde ein vol lständiger Ver-

lust  der Wer tstufe angesetzt.  Bei den Freif lächen, die ledigl ich während der Bauphase 

beansprucht werden,  wird e in pauschaler  Bodenfunktionsver lust  von 20% berücksich-

t igt.  Dieser Wer t beruht auf der erwar teten baubedingten Verdichtung des Bodens, d ie 

als physika l ischer Wirk faktor eingestuft wird.  

 

Tab e l l e  3 :  Wer ts tu fen  nach  E ingr i f f  

Ohne Berücksicht igung von Minderungsmaßnahmen ergibt sich folgender Wer tstu-

fendif ferenz:  

 

Tab e l l e  4 :  Wer ts tu fend i f fe renz  nach  E ingr i f f  

Minderungsmaßnahmen  

Im Folgenden s ind Minderungsmaßnahmen aufgeführ t,  d ie den Eingrif f  in das Schutz-

gut Boden auf das erforderl iche Maß reduzieren . Die Bewer tung erfolgte auf Basis der 

Arbeitshi l fen des HLNUG zur Kompensationsverordnung und Bodenbewer tung.  

Für dauerhafte Flächeninanspruchnahmen:  

Extensive Dachbegrünung:  

•  Ergibt für  den Flächentyp: Bauf lächen Hauptanlagen eine Minderung des Wer tstu-

fenverlustes für  das Er tragspotentia l um 0,4 und für  die Feldkapazität um 0,2. Für 

das Biotopentwicklungspotential  erhöht sich der Wer t um 1,0. Auswirkungen auf 

den Nitratrückhalt sind nicht vorhanden.   
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Für temporäre Flächeninanspruchnahmen:  

Bodenkundliche Baubegleitung:  

•  Ergibt für den Flächentyp: Freif lächen unbefest igt  eine Minderung des Wer tstufen-

verlustes für a l le Bodenfunkt ionen um 0,15 Prozent.   

 

Tab e l l e  5 :  Wer ts tu fend i f fe renz  nach  M inderung smaßnah men  

Unter Berücksicht igung der vorgesehenen Minderungsmaßnahmen ergibt  sich für  das 

Projekt ein Kompensationsbedarf von insgesamt 19,10 Bodenwer teinheiten (BWE).  

 

Tab e l l e  6 :  Komp en sat ion sb edar f  nach  M ind erungsm aßn ahmen  

Kompensationsmaßnahmen:  

Innerhalb des Plangebietes können durch die Neuanlagen von Feldgehölzen und Nass-

staudenf luren bodenwirksame Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. Hierdurch 

kann der extern erforderl iche Ausgleich um 0,445 Bodenwer te inheiten reduzier t  wer-

den.  
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Die schutzgutübergreifende Ersatzmaßnahme reduzier t den erforderl ichen Bedarf 

ebenfal ls um 0,25 Bodenwer teinheiten.  

 

Tab e l l e  7 :  Wer ts tu fend i f fe renz  nach  Au sg le ich smaßnah men  

Insgesamt ergibt  s ich ein verble ibendes Def iz it  von 18,40 Bodenwer teinheiten. Gemäß 

der Erlassregelung des HMLU zur Kompensation von Eingrif fen in das Schutzgut Boden 

vom 21.08.2024 ist bei der Über tragung der Bodenwer teinheiten auf die Kompensati -

onsbi lanz des Bebauungsplans ein Umrechnungsfaktor von 1  BWE  =  2.000  Wertpunk-

ten anzuwenden. Daraus result ier t  f ür  die geplante Entwicklung ein zusätzl icher Aus-

gleichsbedarf von insgesamt 36.800  Biotopwer tpunkten, d ie in der Kompensat ionsbi -

lanz im Rahmen der behördl ichen Bewer tung zu berücksicht igen s ind.  

 

B e w e r t u n g  

Die Planung greif t  in produktive landwir tschaft l iche Nutzf lächen ein, d ie durch Kol lu -

visole und Pseudogley -Kolluv isole mit geringer bis mit t lerer Funktionsausprägung für 

Wasserspeicherung, Schadstoff f i l terung und die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit  

charakteris ier t sind. Die bisher ige Ackernutzung bewirkt  eine moderate Bodenqual i tät 

und eine eingeschränkte ökologische Funkt ion, insbesondere hinsicht l ich der Lebens-

raumfunkt ion und Biodiversität.   

Die Umsetzung des Bebauungsplans führ t zu einer dauerhaften Versiegelung und zum 

Verlust  naturnaher Bodenfunktionen, darunter Lebensraum -, Speicher-,  Fi l ter- und 

Pufferfunkt ion. D ie Versickerungsfähigkeit  und die Grundwasserneubi ldung werden 

eingeschränkt,  während das Risiko von Erosion und Schadstoffeinträgen steigt.  

Gleichwohl ble ibt  angesichts der vorbelasteten, landwir tschaft l ich intensiv genutzten 

Flächen das Niveau der Beeinträcht igungen im Vergleich zu hochwer t igen Boden-

standor ten moderat.  

Maßnahmen zur Minimierung und Kompensation adressieren insbesondere die fachge -

rechte Handhabung, den wiedereingebrachten Boden und die extensive Begrünung 

von Dach- und nicht überbauten Flächen. Die Inanspruchnahme vorrangig auf Böden 

mit mit t lerer Funkt ionserfül lung sowie die gezielte bodenkundl iche Baubegleitung tra-

gen dazu bei,  d ie Ver luste zu begrenzen. Das schutzgutzbezogene Def iz it  von  18,40 

Bodenwer teinheiten wird im Rahmen naturschutzrechtl icher Ausgleichsmaßnahmen 

fachgerecht kompensier t;  so wird d ie Eingr if fsregelung des BauGB vol lständig erfül l t .  

Insgesamt s icher t d ie Planung, dass unter Berücksicht igung des sparsameren Um-

gangs mit Fläche und fachl ichen Kompensationskonzepten die ökologischen Folgen für  

das Schutzgut Boden und Fläche fach- und rechtsgerecht bewält igt werden.  
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3.2  …die  Schut zgü te r  P f l anzen ,  T ie re  und  b io log ische  Vie l f a l t  

B e s t a n d s a u f n a h m e  

Das Plangebiet wird intensiv landwir tschaft l ich genutzt und ist durch großf lächige 

Ackerf lächen geprägt.  Diese Flächennutzung bedingt e ine ar tenarme Vegetat ionsaus-

stat tung mit  überwiegend Kulturpf lanzen.  Angrenzende Gehölzbestände im Norden 

und Osten bi lden Randstrukturen mit beschränkter ökologischer Funkt ion als Puffer - 

und Vernetzungselement. Im Osten verläuft  zentral durch das Erweiterungsgebiet eine 

Grabenparzel le mit temporärer Wasserführung, die jedoch nur eingeschränkt Habitat-

potenzial besitzt,  da e in ausgeprägter Ufersaum fehlt.  

Die Böden (sandig - lehmige Kol luviso le) s ind durch intensive Bewir tschaftung mit Dün-

gemit teln und Pf lanzenschutzmit teln in ihrer biologischen Vielfalt  beeinträchtigt.  Re -

genwürmer und andere bodenbelebende Organismen sind reduzier t.  Schutzwürdige 

Biotoptypen nach § 30 BNatSchG sowie nach FFH-Richt l inie sind nicht vorhanden.  

Tiere  

•  Amphibienfauna:  Kein geeigneter Lebensraum, da Laichgewässer fehlen und keine 

herausragenden terrestr ischen Habitate vorl iegen.  

•  Repti l ienfauna: Keine strukturreichen oder geeigneten Bereiche, daher keine Be-

deutung als Repti l ienhabitat.  

•  Wirbellosenfauna: Das Gebiet bietet aufgrund intensiver Nutzung nur einge-

schränkte Bedingungen, insbesondere für Tagfalter und Wildbienen, da Fut ter - und 

Nektarpf lanzen fehlen. Der Graben hat  nur untergeordnete Funktion als Verbin-

dungskorridor.  

•  Säugetiere: Das Potenzial  ist  gering. Die freie Ackerf läche ist nur Nahrungshabitat,  

v.a. für Fledermäuse.  Bei Untersuchungen 2017 wurden vier  Ar ten (u.a. Zwergf le -

dermaus, Großer Abendsegler) nachgewiesen, jedoch ohne Quar t iere. Feldhamster 

und Haselmaus s ind ausgeschlossen,  Wildkatze f indet  keine geeigneten Strukturen.  

•  Avifauna:  Die Ackerf läche dient  hauptsächlich als Nahrungshabitat.  Gebüsch brü-

tende Ar ten könnten im Randbereich auftreten, jedoch mit  geringer Wahrschein-

l ichkeit.  Bodenbrüter wie Feldlerche oder Kiebitz sind aufgrund angrenzender Stö-

rungen nicht  zu erwar ten.  

 

E n t w i c k l u n g  b e i  N u l l v a r i a n t e  

Bei unveränder ter landwir tschaft l icher Nutzung ble ibt der ökologische Zustand auf 

niedrigem Niveau. Durch for tgesetzten Herbizideinsatz werden typische Ackerwi ld-

kräuter weiterhin unterdrückt und seltene Pf lanzenar ten fehlen. Bestehende Gehölz-

säume bleiben als begrenzter Lebensraum für wenige Vogelar ten erhalten. Offenland-

vögel (etwa Lerchen) und ubiquitäre Ar ten, wie Feldmäuse,  verbleiben im Gebiet,  die 

biologische Vie lfalt  weist jedoch unveränder t geringe Wer te auf.  Strukturel le Verbes-

serungen werden unterbleiben, Maßnahmen zum Biotopverbund sowie zur Flächen - 

und Standor taufwer tung entfal len .  
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P r o g n o s e  u n d  A u s w i r k u n g e n  b e i  B e b a u u n g  

Baubedingte Auswirkungen  

Im Zuge der Bauakt ivitäten gehen Lebensräume durch Erdarbeiten, Flächeninan-

spruchnahme und Bodenzwischenlagerung verloren. Vegetat ion und bestehende 

Pf lanzengesellschaften werden entfernt  oder beeinträchtigt.  Temporär entstehen Stö-

rungen durch Staub, Lärm,  Licht und Erschüt terungen, wodurch besonders empfindl i -

che Ar ten verdrängt werden können. Schadstoffeinträge aus Baumaschinen und Bau-

stel lenverkehr wirken sich indirekt auf Flora und Fauna aus.  

 

Bau- und betr iebsbedingte Auswirkungen  

Nach Abschluss der Baumaßnahmen kommt es zu einem dauerhaften Verlust von Le -

bensräumen infolge Versiegelung und Flächenzerschneidung. Sensib le Ar ten können 

durch anhaltende Lärm- und Lichtquel len (Verkehr, Außenbeleuchtung) zusätzl ich be -

einträchtigt  werden. Die ökologischen Funktionen, wie Wasserhaushalt und Biotopver-

bund, verändern sich negativ;  Stoffeinträge (Abgase, Reifenabr ieb, Streusalz) können 

zu weiteren Belastungen führen.  Die Habitatqual ität und Ar tenvielfa lt  verl ieren weiter  

an Bedeutung.  

Klimawandelbedingte Starkregenereignisse können zusätzl iche Beeinträcht igungen 

von Habitaten verursachen. Trockenperioden verschlechtern die Standor tbedingungen 

für Pf lanzen, wodurch deren Resi l ienz abnimmt, und Verschiebungen im Ar tenspekt-

rum werden durch kl imatische Anpassungszwänge begünstigt.  

 

M a ß n a h m e n  z u r  Ve r m e i d u n g  u n d  M i n i m i e r u n g  

•  Flächeninanspruchnahme vorrangig auf weniger wer tvol le Bereiche lenken.  

•  Ausschluss von geschützten Biotopen und ökologisch sensiblen Strukturen.  

•  Arrondierung bestehender Siedlungsränder und Vermeidung von Zerschnei -

dung.  

•  Erhalt  von Gehölzstrukturen und Sicherung eines 10 m breiten Gewässerrand-

streifens.  

•  Bauzeitenregelungen zur Vermeidung von Eingrif fen in Brut - und Setzzeiten.  

•  Erhalt  einzelner Bäume sowie bau - und betr iebsbegleitende Schutzmaßnahmen, 

z.  B. Vogelschutzfol ien.  

•  Begrenzung der überbaubaren Grundf lächen.  

•  Pf lanzgebote für  heimische, standor tgerechte Gehölze und Bäume.  

•  Dach- und Fassadenbegrünung mit  insektenfördernden Pf lanzen.  

•  Verwendung insektenschonender Beleuchtung.  

•  Anlage von strukturreichen Grünf lächen, Blühstreifen und ökologisch wirksa-

men Ausgle ichsf lächen.  
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B e w e r t u n g  

Das Plangebiet weist  aufgrund intensiver Ackernutzung nur e ine geringe Bedeutung 

für die b iologische Vielfalt  auf.  Schutzwürdige Biotope fehlen; vorhandene Strukturen 

haben ledigl ich untergeordnete Habitatfunktion. Durch die geplante Bebauung kommt 

es zwar zu weiteren Beeinträcht igungen (Habitatverlust,  Störungen, Versiegelung), 

diese lassen s ich jedoch durch geziel te Vermeidungs - und Minimierungsmaßnahmen 

reduzieren und durch Kompensat ionsmaßnahmen ausgleichen.  Unter Berücksicht i -

gung al ler Maßnahmen verble iben keine erhebl ichen Beeinträchtigungen für  die 

Schutzgüter Pf lanzen, Tiere und biologische Vielfalt .  

 

3.3  …das  Schut zgu t  Wass e r  

B e s t a n d s a u f n a h m e  

Das Plangebiet bef indet sich in der Zone I I I  A des ausgewiesenen Trinkwasserschutz-

gebietes gemäß Verordnung vom 13. Oktober 1981 (zuletzt geänder t 2021). D iese 

Zone dient dem Schutz vor chemischen Verunreinigungen und stel l t  erhöhte Anforde-

rungen an den Umgang mit potenziel len Schadstoffeinträgen, um die Qual ität  des 

Grundwassers zu s ichern. Das für  die Erweiterung vorgesehene Gebiet wird von dem 

Fl ießgewässer „Wollbeutel“ (Gewässerkennzahl 44412) in Ost -West-Richtung durch-

zogen, das tei lweise die Zone I I  (engere Schutzzone) betr i f f t  und rechtl ich gemäß § 38 

WHG einen 10 Meter breiten Gewässerrandstreifen erforder t.  D ieser Streifen ist von 

Bebauung freizuhalten und dient a ls funkt ionaler Puffer zum Schutz des Gewässers 

vor Erosion und Einträgen.  

Hydrogeologisch bef indet sich das Gebiet im „Mit te ldeutschen Bruchschollenland“ mit  

den Tei lräumen Zechstein,  Buntsandstein und Muschelkalk. Der Buntsandstein bi ldet 

einen bedeutenden Kluftgrundwasserle iter,  der für d ie regionale Trinkwassergewin-

nung entscheidend ist.  Die landwir tschaft l iche Nutzung des Areals führ t  zu potenziel-

len Nährstoffeinträgen (Nitrat,  Phosphor)  sowie Pf lanzenschutzmit telrückständen, d ie 

das Grundwasser gefährden. Eine Belastung durch Überschwemmungen oder Hoch-

wasserr isiken ist nicht  gegeben; Hinweise auf  relevante Starkregengefahren l iegen 

nicht  vor.  

 

E n t w i c k l u n g  b e i  N u l l v a r i a n t e  

Bei einem Verzicht auf d ie p lanerische Umsetzung verbl iebe die Fläche in landwir t-

schaft l icher Nutzung.  Damit würden zusätzl iche Flächenversiegelungen und damit  ver-

bundene Veränderungen des Wasserhaushalts vermieden. D ie natürl iche Grundwas-

serneubildung bl iebe vol lumfänglich erhalten. Al lerdings setzt s ich die dif fuse Belas-

tung durch landwir tschaft l iche Bewir tschaftung for t,  d ie langfr ist ig eine Überschrei -

tung von Nitratgrenzwer ten im Grundwasser zur Folge haben könnte. Der bestehende 

Gewässerrandstre ifen bl iebe unberühr t und gewähr leistete weiterhin den Schutz des 

Fl ießgewässers vor Einträgen und Ufererosion. In rechtl icher Hinsicht wäre die Nul l-

variante mit der geltenden Wasserschutzgebietsverordnung vereinbar, s ie vermag je -

doch keine Verbesserung der bestehenden Belastungssituat ion herbeizuführen.  
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P r o g n o s e  u n d  A u s w i r k u n g e n  b e i  B e b a u u n g  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Eingr if fe in das Wasser unvermeid-

bar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase treten temporäre Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts 

auf.  Dazu zählen:  Bodenverdichtungen und Erosion durch Baustel lenfahrzeuge und 

Erdbewegungen,  eine zeitweise Reduzierung der Versickerungsle istung sowie erhöhte 

Sedimente inträge in den Vorf luter infolge geringerer Vegetat ionsbedeckung.  Zudem 

besteht ein potenzie l les Risiko punktuel ler Schadstoffeinträge durch den Einsatz von 

Bauchemikal ien,  Treib- und Schmierstoffen. Diese Ris iken gelten bei ordnungsgemä-

ßem Umgang als beherrschbar,  führen jedoch in Einzelereignissen zu vorübergehen-

den Belastungen des Wasserhaushalts.  

Betriebs - und anlagenbedingte Auswirkungen  

Im Zuge der dauerhaften Nutzung entstehen durch die geplante Bebauung und den 

Betr ieb des Vorhabens erhebl iche Veränderungen im lokalen Wasserhaushalt,  insbe-

sondere durch den Verlust naturnaher Versickerungsf lächen infolge von Vol l -  und Tei l-

versiegelungen sowie Bodenumlagerungen. Dies geht einher mit einer Verr ingerung 

der Grundwasserneubildung und e iner dauerhaften Einschränkung der Speicherfähig-

keit  der Böden im Plangebiet.  

Der Wasserbedarf und das Abwasservolumen erhöhen s ich mit  der Zunahme von Ge-

werbenutzung. D ie dadurch entstehende Belastung ste l l t  höhere Anforderungen an die 

Leistungsfähigkeit  der Entwässerungsinfrastruktur und birgt das Ris iko von Leckagen 

in Abwasserle itungen, die im Schadensfal l  zu e iner Gefährdung des Grundwassers 

führen können.  

Weitere betr iebsbedingte Belastungen ergeben s ich durch mögliche stoff l iche Einträge 

in den Wasserkreis lauf,  zum Beispiel  durch den Einsatz von Streusalzen sowie durch 

Bremsen- und Reifenabrieb oder Düngemit tel aus pr ivaten Grünf lächen. D iese können 

typischerweise über das Niederschlagswasser sowie Oberf lächenabf luss in das 

Grundwasser und in das Fl ießgewässer „Wollbeutel“  gelangen und führen zu einer po-

tenziel len Beeinträchtigung der Wasserqualität.  

Kumulat ive betr iebsbedingte Auswirkungen unter Berücksicht igung benachbar ter Vor-

haben s ind gegenwär t ig nicht  bekannt.  Dennoch erforder t  die dauerhafte Umgestal-

tung des Gebiets eine kontinuierl iche Überwachung und Einhaltung der wasserrecht-

l ichen Vorgaben, um eine nachhalt ige Beeinträcht igung des Wasserhaushalts auszu-

schl ießen.  

 

M a ß n a h m e n  z u r  Ve r m e i d u n g  u n d  M i n i m i e r u n g  

Zur Vermeidung nachtei l iger Auswirkungen wird insbesondere die Einhaltung des Ge-

wässerrandstreifens nach § 38 WHG sichergestel lt .  D ie bauliche Inanspruchnahme 

wird auf  funkt ionsarme Flächen gelenkt,  die überbaubare Grundf läche begrenzt und 

eine bodenkundl iche Baubegleitung vorgeschrieben. Weitere Minimierungsmaßnah-

men beinhalten:  

•  Begrünung nicht  überbaubarer Grundstücksf lächen mit  standor tgerechten Ar-

ten  
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•  Anlage von Dach- und Fassadenbegrünungen zur Verbesserung des Rückhalte -

vermögens und der zeitversetzten Abgabe  

•  Pf lanzgebote für  heimische Bäume in Abhängigkeit  von der Grundstücksgröße  

•  Vermeidung von Eingrif fen in schutzwürdige Böden  

•  Sorgfält iger Umgang mit  Bau - und Betr iebsstoffen zur Verhinderung von Schad-

stoffeinträgen  

Durch diese Regelungen wird das Risiko einer erhebl ichen Grundwasser - oder Ober-

f lächengewässerbelastung wirksam reduzier t.  

 

B e w e r t u n g  

Das Plangebiet  weist  aufgrund seiner Lage in der Tr inkwasserschutzzone I I I  A und des 

Durchf lusses des Fl ießgewässers „Wollbeutel“ eine erhöhte Schutzwürdigkeit  des 

Schutzgutes Wasser auf.  Der gegenwär t ige Zustand ist durch eine funkt ionierende 

Grundwasserneubi ldung, jedoch durch potenziel le Belastungen aus Landwir tschaft 

gekennzeichnet.  Mit  Durchführung der Bebauung entstehen zwar dauerhafte Beein-

trächtigungen in Form von Flächenversiegelungen und reduzier ter Grundwasserneu-

bi ldung, d iese werden jedoch durch  die festgesetzten Vermeidungs - und Minimie -

rungsmaßnahmen erheblich geminder t.  Unter Berücksicht igung der vorgesehenen Er-

satzmaßnahmen verbleiben keine erhebl ichen Beeinträcht igungen im Sinne des § 1a 

BauGB i.  V. m. § 13 WHG. Die Funkt ions -  und Leistungsfähigkeit  des Naturhaushalts 

sowie der Schutz des Grundwassers im Plangebiet werden damit  gewahr t.  

 

3.4  …die  Schut zgü te r  Lu f t  und  K l ima  

B e s t a n d s a u f n a h m e  

Das Plangebiet bef indet sich im nordhessischen Raum innerhalb der Gemarkung der 

Stadt Korbach. Die kl imat ischen Bedingungen sind durch die Lage in der gemäßigten 

Kl imazone mit überwiegenden Westwinden, erhöhtem Jahresniederschlag sowie 

Schwankungen zwischen at lant isch-marit imen und kontinentalen Kl imaeinf lüssen cha-

rakteris ier t.  Die jähr l iche Mit teltemperatur l iegt im Bereich von 5,2°C bis 10,7°C, die 

Niederschlagsmengen betragen zwischen 505 mm und 1 .356 mm. Unter den beste -

henden Nutzungsbedingungen als Ackerf läche erfül l t  das Gebiet  eine Funktion a ls Ent-

stehungsgebiet nächt l icher Kalt luft,  wobei der Abf luss vorrangig in nordöst l icher Rich-

tung erfolgt und das eigentl iche Stadtgebiet Korbach nicht  beeinf lusst  wird. Die Ober-

f lächenrauigkeit  ist  aufgrund angrenzender Bebauung erhöht und es besteht bereits 

eine Vorbelastung durch nahegelegene Industr ie - und Gewerbestandor te sowie den 

regionalen Straßenverkehr.  

 

E n t w i c k l u n g  b e i  N u l l v a r i a n t e  

Bei Unterlassung der geplanten Bebauung würde die Fläche weiterhin als landwir t-

schaft l ich genutzte Ackerf läche verble iben und damit ihre Funkt ion als Kalt luftentste -

hungsgebiet  und lokale Kl imaregulat ionsf läche in vol lem Umfang beibehalten. Für das 

Stadtgebiet Korbach ergibt s ich hieraus keine direkte Kalt lufteinwirkung, jedoch 
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prof it ieren angrenzende Gewerbeareale lokal von der nächt l ichen Abkühlung. Zusätz-

l iche luft -  oder kl imawirksame Belastungen durch neue Versiegelungen, Verkehr oder 

betr iebl iche Quellen werden vermieden.  D ie bereits bestehende, durch benachbar te 

Verkehrs - und Industr ieemissionen bedingte k l imatische Vorbelastung ble ibt  jedoch 

erhalten. Potenziale zur k l imaresi l ienten Aufwer tung des Mikrokl imas bleiben unge -

nutzt;  ebenso werden keine weiteren Maßnahmen zur Minderung vorhandener Belas-

tungen in it i ier t.  

 

P r o g n o s e  u n d  A u s w i r k u n g e n  b e i  B e b a u u n g  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Eingrif fe in d ie Schutzgüter Luft und 

Kl ima unvermeidbar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase kommt es temporär zu Emissionen von Luftschadstoffen durch 

den Einsatz von Baustel lenfahrzeugen und -maschinen. Hierzu zählen insbesondere 

Stickoxide (NOx), Feinstaub (PM10/PM2,5), Kohlenstoffdiox id (CO2) sowie temporäre 

Erhöhungen der lokalen Staubbelastung infolge von Erdarbeiten, Aufschüt tungen und 

der zeitweisen Entfernung von Vegetat ionsbedeckung. Zusätzl ich kann es bei t rocke-

ner Wit terung zu weiteren Staubemissionen kommen, welche die Luftqual ität  im Bau-

feld und dessen direktem Umfeld beeinträchtigen. Wesent l iche baubedingte Risiken 

für d ie Gesundheit  der Bevölkerung oder das Kl ima sind aufgrund des begrenzten zeit -

l ichen Umfangs und durch Anwendung rechtl icher Staub - und Emissionsschutzvorga-

ben jedoch nicht zu erwar ten.  

Anlagen- und betr iebsbedingte Auswirkungen  

Die geplante Neuversiegelung des Bodens im Zuge der Bebauung führ t langfr ist ig zu 

einem Verlust kl imaregulierender Funkt ionen, insbesondere durch die Reduzierung der 

Vegetat ion und Verdunstungskühlung.  Dadurch wird das lokale Mikrokl ima nachweis -

l ich beeinträcht igt .  Versiegelte Flächen heizen s ich stärker auf,  die Luft temperatur 

kann lokal anste igen und die Luftzirkulat ion nimmt ab. Die Fähigkeit  der Fläche zur 

natür l ichen CO2-Bindung und Luftre in igung durch P f lanzen wird verminder t.  Zudem 

führen vermehr ter Individual-  und Lieferverkehr sowie neue gebäudetechnische Anla-

gen (Heizungen,  Kl imaanlagen) dauerhaft zu einer Erhöhung der lokalen Emissionen 

(NOx, Feinstaub, CO2). Dadurch verschlechter t s ich die Luftqual ität und die Häuf ig-

keit  von Hitzebelastungen nimmt insbesondere an Standor ten mit begrenztem Grün-

antei l  zu. Eine kumulat ive Verstärkung der Auswirkungen im Zusammenspiel  mit be -

nachbar ten Gewerbestandor ten kann bei  Ausbleiben entsprechender Gegenmaßnah-

men nicht ausgeschlossen werden.  

 

M a ß n a h m e n  z u r  Ve r m e i d u n g  u n d  M i n i m i e r u n g  

Zur Begrenzung nachtei l iger Auswirkungen werden fo lgende verbindl iche Maßnahmen 

umgesetzt bzw. festgelegt:  

•  Lenkung der baulichen Inanspruchnahme auf Flächen ohne besondere thermische 

Ausgleichsfunktion sowie auf bereits technisch überprägte Areale und solche mit  

bestehender Verkehrsanbindung.  
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•  Strikte Begrenzung der überbaubaren Grundstücksf läche zur Minimierung zusätz-

l icher Versiegelungen.  

•  Erhaltung vorhandener Bäume, Gehölze und landschaftsprägender Vegetat ions-

strukturen, soweit  möglich.  

•  Vorgabe zur durchgängigen Begrünung nicht überbaubarer Grundstückstei le sowie 

zur Anlage von Dach- und Fassadenbegrünungen mit  standor tgerechten, heimi -

schen Ar ten.  

•  Pf lanzgebote für Bäume und Fest legung von Pf lanzgrößen für Jungbäume in Ab-

hängigkeit  von Grundstücksgröße.  

•  Verpf l ichtende Nutzung von Dachf lächen zur Instal lat ion von Solaranlagen.  

Durch diese Maßnahmen werden die negativen Effekte auf Luf tqual ität und Mikrokl ima 

maßgeblich reduzier t  und die Belastung insbesondere für  angrenzende Nutzungen ab-

gepuffer t.  

 

B e w e r t u n g  

Infolge der Umsetzung des Bebauungsplanes ergeben sich — insbesondere durch den 

f lächenbezogen begrenzten Eingrif f  und die str ikte Festsetzung von Kompensat ions - 

und Begrünungsmaßnahmen — keine erheblichen nachtei l igen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Luft und Kl ima im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr.  7 BauGB bzw. § 13 Abs. 1  bis 3  

BNatSchG. D ie Leistungs - und Funkt ionsfähigkeit  des Naturhaushalts sowie die k l ima-

t ischen Ausgle ichsprozesse werden durch den Erhalt  wesent l icher Vegetat ionsstruk-

turen und die verpf l ichtende Begrünung der Grundstücke langfr ist ig gewahr t.  Die ver-

bleibenden Def iz ite  werden schutzgutübergreifend durch Ersatzmaßnahmen verbal -ar-

gumentat iv  best immt und kompensier t.  Die Gesamtbi lanz der Eingr if fs - und Aus-

gleichsbewer tung wird behördl ich kontro l l ie r t,  um sicherzustel len, dass die gesetzl i -

chen Vorgaben zum Schutz der Umweltgüter Luft  und Kl ima im Plangebiet erfül l t  blei -

ben.  

 

3.5  …das  Wi rkungs gefüge  zw.  den  Schut zgü te rn  nach  3 .1  b i s  3 .4  

B e s t a n d s a u f n a h m e  

Das Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern umfasst sämtl iche relevanten struk-

turel len und funkt ionalen Beziehungen, die zwischen Mensch, Tier- und Pf lanzenwelt, 

Boden, Wasser, Kl ima/Luft,  Landschaft sowie Kultur- und Sachgütern bestehen und in 

ihrer Gesamtheit  das ökologische Gleichgewicht beeinf lussen. Das Plangebiet ist  vor-

rangig landwir tschaft l ich genutzt und durch seine Lage und Ausprägung durch ver-

gleichsweise ar tenarme Vegetat ionsstrukturen, intensiv genutzte Böden, def inier te 

Gewässerrandbereiche sowie bestehende Verkehrs - und Siedlungsstrukturen charak-

teris ier t.  Die Wechselwirkungen zeigen sich u. a. in den gegenseit igen Auswirkungen 

der Schutzgüter auf  die Nutzungsmöglichkeiten, d ie Lebensraumqual ität  und die Er-

holungsfunktion für  den Menschen sow ie in der Vernetzung von Lebensräumen und 

den dor t vorherrschenden Standor tfaktoren für  Flora und Fauna.  
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E n t w i c k l u n g  b e i  N u l l v a r i a n t e  

Im Fal le des Verz ichts auf  eine Bebauung ble ibt  das Wirkungsgefüge zwischen den 

Schutzgütern weitgehend erhalten und auf  bestehendem Niveau stabi l .  D ie Ackerf lä -

chen sichern ihre Funktion als Kalt luf tentstehungsgebiete, die Böden verbleiben in der 

intensiven landwir tschaft l ichen Nutzung, und die Lebensraumfunkt ion für  Flora und 

Fauna bleibt e ingeschränkt,  ohne neue störende Einf lüsse.  Die hydrologischen und 

kl imatischen Wechselwirkungen im Naturhaushalt  ändern s ich nicht,  jedoch bleiben 

bestehende Belastungen wie Schadstoffeinträge oder Emissionen aus der Landwir t-

schaft weiterhin bestehen. Die Möglichkeit  zur Verbesserung oder Ausweitung ökolo-

gischer Strukturen und deren Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern bleibt  in 

der Nul lvariante ungenutzt.  

 

P r o g n o s e  u n d  A u s w i r k u n g e n  b e i  B e b a u u n g  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Eingrif fe in das Wirkungsgefüge zwi -

schen den bisher bearbeiteten Schutzgütern unvermeidbar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Durch die Realis ierung des Vorhabens kommt es kurzfr ist ig  zu Störungen und Eingr if-

fen in die Wechselwirkungen der einzelnen Schutzgüter.  Bodenumlagerungen, Versie -

gelungen und Vegetat ionsverlust beeinf lussen unmit te lbar die Wasseraufnahmefähig-

keit  und die K leinkl imaregulat ion, was s ich auf angrenzende Biotope und die Habitat-

funkt ionen für Tiere und Pf lanzen auswirkt.  Die vorübergehende Luftbelastung durch 

Staub und Emissionen sowie eine Beeinträchtigung von Flächen für  Erholungsfunktion 

und Landschaftsbi ld s ind zu erwar ten,  können jedoch durch gezielte Steuerung und 

Baubegle itung zeit l ich und räumlich begrenzt werden.  

Anlage - und betr iebsbedingte Auswirkungen  

Die dauerhafte Versiegelung und Flächeninanspruchnahme verr inger t d ie Speicher - 

und Fi l terfunkt ion des Bodens, minder t  die Grundwasserneubi ldungsrate und reduzier t  

die CO₂-Bindung durch Vegetat ion. Der Verlust von naturnahen Strukturen kann ne -

gative Auswirkungen auf die Ar tenvielfa lt  sowie die mikrokl imat ischen und hydrologi -

schen Wechselwirkungen im Plangebiet haben. Die Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbi lds und damit der  Erholungsfunktion für  den Menschen treten ebenfal ls her-

vor;  hinzu kommen neue Belastungen durch Abgase, Wärmeemissionen und, unter Um-

ständen, Veränderungen in der lokalen Lufthygiene. Wechselwirkungen zwischen 

Schutzgütern können sich auch darin zeigen, dass Eingrif fe in das Schutzgut Boden 

auf Flora und Fauna und im Weiteren auf Kl ima und Wasserhaushalt ausstrahlen.  

 

M a ß n a h m e n  z u r  Ve r m e i d u n g  u n d  M i n i m i e r u n g  

Um nachte i l ige Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge zu vermeiden oder zu minimie -

ren, werden folgende Maßnahmen festgesetzt:  

•  Begrenzung der baul ichen Inanspruchnahme auf Funktionsf lächen mit  geringer 

ökologischer Wer t igkeit  

•  Nachverdichtung bestehender Baugebiete zur Vermeidung zusätzl icher Flächenin-

anspruchnahmen  
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•  Verpf l ichtende Sicherung und Entwicklung der Gewässerrandstreifen und Grün-

strukturen zur Vernetzung und als Pufferzonen  

•  Erhalt  und Förderung standor tgerechter Vegetat ion sowie Begrünung von Dachf lä -

chen und Fassaden  

•  Steuerung von Bauzeiten zur Minimierung störender Eingrif fe in sensib le Phasen 

der Tier- und Pf lanzenwelt  

•  Reduzierung der Bodenversiegelung, um die natürl ichen Austausch - und Speicher-

funkt ionen zwischen Boden, Wasser und Kl ima zu erhalten  

•  Umsetzung e ines bodenkundlichen und ökologischen Baubeglei tmanagements  

Die genannten Maßnahmen unterstützen den Erhalt  zentraler Wechselwirkungen in-

nerhalb des Naturhaushalts und tragen zur Reduzierung kumulat iver Beeinträcht igun-

gen bei.  

 

B e w e r t u n g  

Unter Berücksicht igung der aktuel len Nutzung, der Lage des Plangebietes, der umge -

benden Habitate und Nutzungsstrukturen sowie der festgelegten Maßnahmen zu Ver-

meidung und Minimierung s ind erhebl iche nachtei l ige Beeinträchtigungen des Wir-

kungsgefüges nicht  zu erwar ten.  D ie Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Schutzgütern werden im Zuge der Planung ganzheit l ich berücksicht igt  und durch zie l-

gerichtete Kompensations - und Entwicklungsmaßnahmen, wie in der Begründung und 

dem Plantei l  abgebi ldet,  gesicher t.  

 

3.6  …die  Lands cha f t  /  Lands cha f tsb i l d  

B e s t a n d s a u f n a h m e  

Das Landschaftsbi ld des Plangebietes ist  geprägt durch eine großf lächige,  struktur-

arme und intensiv ackerbaul ich genutzte Flur mit f lachem bis le icht well igem Rel ief  

ohne markante topograf ische Besonderheiten. Landschaftsprägende Strukturen sind 

äußerst gering ausgeprägt;  einzig ein temporär wasserführender Graben bi ldet ein l i -

neares Strukture lement mit  spärl icher Ufervegetat ion. Hecken,  Feldgehölze und an-

dere gl iedernde Elemente fehlen vol lständig, wodurch s ich ein einheit l iches,  wenig 

abwechslungsreiches Erscheinungsbi ld der Kultur landschaft ergibt.  Die visuel le At-

trakt ivität  und die Ausprägung der Schutzgüter Eigenar t und Schönheit  sind gering, 

das Gebiet weist kaum landschaftsästhet isch oder ökologisch hervorgehobene Merk-

male auf.  Die west l iche Begrenzung durch Industr ie  und Gewerbe mit  vers iegelten 

Hallenf lächen sowie die nord- und öst l ichen Begrenzungen durch die Bundesstraßen 

B251 und B252 führen zu weiteren opt ischen und akust ischen Vorbelastungen. Die 

naturbezogene Erholungsfunktion ist infolge fehle nder Naherholungsf lächen und Wan-

derwege als gering e inzustufen,  Lärm- und Staubemissionen aus angrenzenden Nut-

zungen mindern die Aufenthaltsqual ität zusätzl ich.  
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E n t w i c k l u n g  b e i  N u l l v a r i a n t e  

Im Fal le  der For tsetzung der landwir tschaft l ichen Nutzung ohne landschaftsgestal-

tende Maßnahmen ist  eine Verschlechterung des Landschaftsbi ldes zu erwar ten. Die 

uniforme Erscheinung der Agrarlandschaft bleibt  erhalten und könnte sich durch for t-

schreitendes Strukturdef iz it  und Erosionserscheinungen an schutzlosen Feldrändern 

weiter verstärken. Der temporär wasserführende Graben ver l ier t infolge kl imat ischer  

Veränderungen und längerer Trockenphasen an Funktion und Vegetat ionsstruktur.  D ie 

Dominanz industr ie l ler und verkehrl icher Nutzungen wird perspektiv isch verstärkt,  vi -

suel le und akust ische Vorbelastungen nehmen zu. Ohne Schaffung neuer Gliederungs-

elemente oder Habitate bleibt d ie Biodiversität begrenzt,  die Aufenthalts - und Erho-

lungsqual ität s inkt weiter.  Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen und ästhe -

t ischen Qualitäten unterbleiben.  

 

P r o g n o s e  u n d  A u s w i r k u n g e n  b e i  B e b a u u n g  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Eingr if fe in das Schutzgut Landschaft 

/  Landschaftsbi ld  unvermeidbar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Im Zuge der Bauphase treten temporäre Beeinträchtigungen des Landschaftsbi ldes 

durch Staub-, Lärm- und Lichtemissionen von Baustel lenverkehr und Baumaschinen 

auf,  wodurch die v isuel le und akust ische Wahrnehmbarkeit  des Gebiets vorübergehend 

beeinträchtigt wird. Erdarbeiten, Geländeveränderungen und Baustel leneinrichtungen 

können die natür l iche Topograf ie kurzzeit ig stören. Durch Flächeninanspruchnahme 

können natür l iche Strukturen punktuel l  beeinträchtigt  werden, wodurch das ästheti -

sche Erscheinungsbild und die räumliche Gliederung der Landschaft temporär beein-

trächtigt werden. Bestehende Vorbelastungen aus angrenzendem Gewerbe und Ver-

kehr können in der Bauphase durch kumulat iv wirkende Emissionen geringfügig ver-

stärkt werden.  

Anlage - und betr iebsbedingte Auswirkungen  

Die Real is ierung des Vorhabens bewirkt  dauerhafte Veränderungen der Landschafts -

kul isse durch neue Gebäude, Straßen und Infrastruktur,  die den Charakter des Gebie -

tes maßgebl ich prägen und zu einer Zerschneidung der offenen Flur führen. Lärm - und 

Lichtemissionen aus Außennutzungen und Verkehrsströmen beeinf lussen die v isuel le 

und akust ische Wahrnehmung nachhalt ig.  Die Bebauung erzeugt eine Kul issenwir-

kung, welche die vorhandenen landschaft l ichen Strukturen weiter zurückdrängt und 

die Eigenar t der Agrarlandschaft reduzier t.  Veränderungen des Grabenverlaufs als l i -

neares Strukture lement können die Reststruktur des Landschaftsbi ldes überpropor t i -

onal beeinf lussen. Kl imawirkungen wie eine Reduktion der Versickerungsf lächen und 

erhöhte Erosionsneigung mindern die landschaft l iche Resi l ienz zusätzl ich.  Kumulat ive 

Auswirkungen mit bestehenden Nutzungen und Verkehrsachsen s ind im regionalen 

Kontext zu beachten,  da sie bestehende Störungen punktuel l  for tschreiben oder ver-

stärken können.  

 

M a ß n a h m e n  z u r  Ve r m e i d u n g  u n d  M i n i m i e r u n g  

Zur Vermeidung und Minimierung von landschaftsbi ldbeeinträchtigenden Effekten wer-

den folgende verbindl iche Vorgaben festgelegt:  
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•  Lenkung der baulichen Inanspruchnahme auf technisch vorgeprägte Flächen und 

solche ohne besondere morphologische oder historische Wer t igkeit,  

•  Sicherstel lung des 10 Meter breiten Gewässerrandstre ifens zum Schutz und zur 

Entwicklung ökologisch wirksamer Randstrukturen,  

•  Begrenzung der überbaubaren Grundstücksf läche und Fest legung gestalter ischer 

Vorgaben zur Gl iederung und Höhenbegrenzung der Baukörper,  

•  Erhalt  und Ergänzung standor tgerechter Gehölze und In it ia lvegetat ion,  

•  Begrünung nicht überbaubarer Flächen, Fassaden- und Dachbegrünung zur opti -

schen Integrat ion baulicher Anlagen,  

•  Gestaltung der Stadtrandeingrünung und Arrondierung zur Einfügung in das beste -

hende Landschaftsbi ld,  

•  Vorgaben zur Erhaltung und Entwicklung des Grabens als l ineares, landschaftsgl ie -

derndes Strukture lement.  

Diese Maßnahmen gewährleisten eine Reduzierung der visuel len und ökologischen 

Eingrif fsintensität  und tragen zur Verbesserung der landschaft l ichen Funkt ion und Ein-

bindung bei.  

 

B e w e r t u n g  

Das Plangebiet weist  aus landschaftsökologischer Perspekt ive gegenwär t ig eine ge -

r inge Wer t igkeit  in Bezug auf Eigenar t,  Schönheit und Erholungsfunkt ion auf.  Durch 

die geplante Bebauung entstehen temporäre und dauerhafte Beeinträchtigungen der 

optischen und funktionalen Struktur des Landschaftsbi ldes. Aus landschaftspf leger i -

scher und naturschutzrechtl icher Sicht s ind unter Berücksicht igung der verbindl ich 

festgesetzten Vermeidungs - und Minimierungsmaßnahmen keine erheblichen Beein-

trächtigungen zum Schutzgut Landschaft oder Landschaftsbi ld zu prognost iz ieren.  D ie 

verbleibenden Def iz ite werden durch z ielgerichtete Eingrünungs - und Ausgleichsmaß-

nahmen kompensier t  und die Gesamtbi lanz der Eingrif fs -  und Ausgle ichsbewer tung 

behördl ich dokumentier t,  sodass die Leis tungs- und Funktionsfähigkeit  des Naturhaus -

halts bezüglich Landschaft und Landschaftsbi ld im Plangebiet  gewahr t b leibt.  

 

3.7  Umwe l tbezogene  Aus w i rkungen  au f  den  Schut z zweck  de r  Na -

tu ra  2000 -  Geb ie te  

Das Plangebiet bef indet sich außerhalb der Einwirkungsbereiche von Natura 2000 -

Gebieten. Das nächstgelegene Fauna -Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) „Twiste mit  

Wilde,  Wat ter und Aar“ l iegt in einer Entfernung von 1.850 Metern öst l ich des Bebau-

ungsplangebietes und weist  eine Gesamtf läche von 147 Hektar auf.  Aufgrund der do-

kument ier ten räumlichen Distanz bestehen keine direkten oder indirekten hydrologi -

schen, stoff l ichen oder biotopbezogenen Verbindungsl in ien zwischen dem Plangebiet 

und dem FFH-Gebiet.  Eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands geschützter Ar-

ten und Lebensraumtypen sowie eine nachtei l ige Auswirkung auf die Erhaltungsziele 

und die Funktional ität  des Gebiets können mit  h inreichender Sicherheit  ausgeschlos-

sen werden.  
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Das nächstgelegene Naturschutzgebiet „Schanzenberg bei Korbach“ l iegt etwa 3.250 

Meter südl ich der verfahrensgegenständlichen Flächen und umfasst e ine Fläche von 

7,0 Hektar.  Eine substanziel le  Beeinträcht igung der naturschutzfachl ichen Schutzz iele 

ist  aufgrund der räumlichen Isolat ion durch das dazwischenl iegende Stadtgebiet im 

Hinbl ick auf Emissionsausbreitung, Ar tenwanderung sowie die Vernetzungsfunktion 

maßgeblich ausgeschlossen.  Es bestehen keine Beeinträcht igungen hinsicht l ich der 

Erhaltung seltener und gefährdeter Biotoptypen, Tier- und P f lanzenar ten oder bezüg-

l ich des ökologischen Verbunds der Schutzgebiete.  

Eine Prüfung etwaiger kumulat iver Vorhabenswirkungen im Hinbl ick auf das Ver-

schlechterungsverbot nach Ar t.  6 Abs. 2 FFH -Richtl in ie und die Ver trägl ichkeit  gemäß 

§ 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ergibt,  dass vom vorl iegenden Bau - und 

Betr iebsverfahren keine erhebl ichen nachtei l igen Auswirkungen auf den Schutzzweck 

oder die Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete und der Naturschutzgebiete im wei -

teren Raum ausgehen. Dies g i lt  sowohl für baubedingte a ls auch für betr iebs - und 

anlagenbedingte Einwirkungen, einschl ießl ich mit telbarer Beeinträcht igungen durch 

Emissionen,  Stoffeinträge, Besucher- und Verkehrsströme oder hydrologische und kl i -

matische Veränderungen.  

Im Ergebnis b leibt festzuhalten, dass unter Berücksicht igung der aktuel len Lage, der 

Abstandssituat ion und der Zwischennutzungen keine relevante Beeinträcht igung des 

Schutzzwecks der Natura 2000-Gebiete sowie der Naturschutzgebiete zu erwar ten ist . 

Ein weitergehendes Prüf - und Bewer tungsverfahren ist aus naturschutzfachl icher und 

rechtl icher Sicht nicht erforderl ich.   

 

3.8  Umwe l tbezogene  Aus w i rkungen  au f  den  Menschen  und  se ine  

Gesundhe i t  s ow ie  d ie  Bevö lke rung  ins gesamt  

B e s t a n d s a u f n a h m e  

Das Plangebiet l iegt etwa 200 Meter nördl ich des nächstgelegenen Wohngebietes und 

ist derzeit  durch e ine intensiv genutzte Ackerf läche geprägt.  Die Umgebung weist in-

folge angrenzender Gewerbe - und Industr ief lächen sowie der Bundesstraßen B251 

und B252 eine  erhöhte Vorbelastung durch Lärm, Staub und Luftschadstoffe auf.  Tags -

über l iegen die Geräuschpegel bei etwa 68 dB(A),  und die Luftqual ität  wird durch 

Emissionen wie Feinstaub (PM₂,₅/PM₁₀),  St ickoxide (NOₓ)  und f lüchtige organische 

Verbindungen (VOC) beeinf lusst.  Diese Belastungen können gesundheit l iche Ris iken, 

insbesondere für  Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen im be-

nachbar ten Wohngebiet verursachen. Naherholungsf lächen, Wanderwege oder zu-

gängliche Grünzonen sind nicht vorhanden, die Aufenthaltsqualität ist daher wesent-

l ich eingeschränkt.  Das Gebiet entspr icht den Anforderungen der Seveso -I I I-Richt l inie;  

der gesetzl iche Achtungsabstand zu benachbar ten Anlagen (z.B. Propangaslager) 

wird eingehalten.  

 

E n t w i c k l u n g  b e i  N u l l v a r i a n t e  

Bei For tführung der b isher igen landwir tschaft l ichen Nutzung ble iben die bestehenden 

ökologischen und kl imatischen Funktionen erhalten.  Die Ackerf lächen unterstützen 

das lokale Mikrokl ima als Kalt luftentstehungsf lächen und Luftf i l ter,  wovon die Bevöl-

kerung hinsicht l ich Luftqual ität  und Stadtkl ima prof it ier t.  D ie Einschränkung ergibt  
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sich weiterhin durch das Fehlen von Naherholungsmöglichkeiten und die visuel le sowie  

akustische Dominanz benachbar ter Gewerbegebiete. Ein Restr isiko für Großunfäl le in-

folge des Propangaslagers besteht trotz gesetzl icher Schutzabstände. Im Ergebnis 

würde die Nullvar iante den Status quo hinsicht l ich des Schutzes von Mensch und Ge-

sundheit sowie der Bevölkerung bewahren, ohne Entwicklungspotenziale für Verbes-

serungen zu nutzen.  

 

P r o g n o s e  u n d  A u s w i r k u n g e n  b e i  B e b a u u n g  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes s ind Auswirkungen auf das Schutzgut 

Menschen und seine Gesundheit  sowie die Bevölkerung insgesamt  unvermeidbar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase sind temporäre Beeinträchtigungen infolge von Bauste l lenver-

kehr und Bauakt iv itäten zu erwar ten.  Dazu gehören erhöhte Staub -, Lärm- und 

Licht immissionen sowie Erschüt terungen,  die zu einer vorübergehenden Einschrän-

kung der Wohn- und Erholungsfunktion im angrenzenden Wohngebiet führen können. 

Unfal lgefahren auf der Baustel le s ind möglich, aber durch baubegleitende Sicherheits -

vorkehrungen beherrschbar. Kumulat iv  können neue Emissionen bestehende Vorbe-

lastungen punktuel l  verstärken.  

Betriebs - und anlagenbedingte Auswirkungen  

Im langjährigen Betr ieb können durch Flächenumwandlung, Versiegelung und verän-

der te Verkehrsströme dauerhafte Beeinträchtigungen entstehen. Dazu zählen eine ge-

r ingfügige Zunahme von Verkehr und Lärmemissionen,  Veränderungen des Kleinkl imas 

sowie stoff liche und akustische Belastungen (Lärm-, Licht- und Schadstoffemissionen).  

Die Zerschneidung bestehender Landschaftsstrukturen verminder t Naherholungspo-

tenziale weiter.  Gesundheit l iche Ris iken können durch erhöhte Exposit ion gegenüber 

Luftschadstoffen (Feinstaub, NOₓ,  Ozon) und Lärm (mit  mögl ichen Auswirkungen wie 

Stress, Schlafstörungen und kardiovaskulären Beschwerden) entstehen. In den Ge-

werbe - und Industr iegebieten kann ein städtischer Wärmeinseleffekt auftreten,  der 

vulnerable Gruppen zusätzl ich belastet.  Das Risiko lokaler Hochwasserereignisse 

steigt aufgrund der Versiegelung und dem damit verbundenen erh öhten Oberf lächen-

abf luss. Unfal l r is iken durch erhöhtes Verkehrsaufkommen sind ebenfal ls  zu ber ück-

sicht igen. Kumulierungseffekte mit  bestehenden Gewerbegebi eten und Verkehrsach-

sen können die Belastung verstärken.  

 

M a ß n a h m e n  z u r  Ve r m e i d u n g  u n d  M i n i m i e r u n g  

Zur Sicherung des Schutzgutes Mensch und Gesundheit werden folgende verbindl iche 

Maßnahmen festgesetzt:  

•  Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf vorgeprägte Bereiche ohne thermi -

sche Ausgle ichsfunkt ion  

•  Begrenzung der überbaubaren Grundstücksf läche und Fest legung gestal ter i -

scher Vorgaben;  

•  Begrünung nicht überbaubarer Flächen, Fassaden- und Dachbegrünung sowie 

Pf lanzung standor tgerechter Bäume zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität  

und Luftrein igung;  
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•  Gestaltung der Stadtrandeingrünung zur Einbindung und Pufferung;  

•  Begrenzung der Gebäudehöhe und gezie l te Einbindung baul icher Anlagen ins 

Stadtbi ld;  

•  Kontrol le  und Einhaltung von Emissions -  und Immissionsstandards während 

Bau- und Betr iebsphasen;  

•  Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von Unfal lr is iken, insbesondere in Be-

zug auf  Verkehrsf lüsse und angrenzende Anlagen.  

Diese Maßnahmen mindern die Auswirkungen auf d ie Gesundheit und Lebensqual ität 

der Bevölkerung und fördern ein gesundes Wohnumfeld.  

 

B e w e r t u n g  

Durch die geplante Bebauung entstehen vorübergehende und dauerhafte Belastungen 

für das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung, insbesondere 

in Form erhöhter Emissionen,  Lärm und einer Reduktion der Wohn - und Aufenthalts -

qualität.  Mit  den dargelegten Vermeidungs - und Minimierungsmaßnahmen werden die 

negativen Effekte jedoch auf e in nicht  erhebliches Maß reduzier t und verbleibende 

Eingrif fe schutzgutübergreifend durch Ersatzmaßnahmen kompensier t.  D ie Einhaltung 

und Kontrol le der Maßnahmen gewähr leistet,  dass die Leistungs - und Funkt ionsfähig -

keit  dieses Schutzgutes gewahr t b leibt  und erhebl iche nachtei l ige Auswirkungen aus 

rechtl icher und fachl icher Sicht  nicht zu erwar ten s ind. D ie Gesamtbilanz wird behörd-

l ich überprüft und dokument ier t.  

 

3.9  Umwe l tbezogene  Aus w i rkungen  au f  Ku l tu rgü te r  und  s ons t ige  

Sachgüte r  

B e s t a n d s a u f n a h m e  

Im räumlichen Geltungsbereich der geplanten Maßnahme bef inden s ich nach Auswer-

tung der einschlägigen Unterlagen,  Kataster und behördl ichen Fachinformationen 

keine bekannten geschützten Bau -, Natur- oder Bodendenkmäler.  Die Flächen werden 

derzeit  als Ackerf läche intensiv landwir tschaft l ich genutzt und weisen keine oberird i -

schen Anlagen mit kulturhistorischer Bedeutung auf.  Hinweise auf archäologisch rele -

vante Fundstät ten oder sonst ige Sachgüter l iegen für  das Gebiet nicht vor.  Sichtbe-

ziehungen zu bedeutenden Kulturgütern oder histor ischen Landschaftselementen be-

stehen nicht.  

 

E n t w i c k l u n g  b e i  N u l l v a r i a n t e  

Bei Unterlassung der geplanten baulichen Entwicklungen verble ibt d ie Fläche in ihrer 

bestehenden landwir tschaft l ichen Nutzung. Kulturel le Güter und Sachgüter,  die sich 

potenziel l  im Boden bef inden, b leiben unberühr t und könnten für zukünft ige wissen-

schaft l iche Untersuchung und Dokumentat ion erhalten bleiben. Historische Kultur-

landschaftse lemente wie tradit ionel le  Landnutzungsformen oder Wege werden nicht 

veränder t,  und ihr h istorischer Kontext b leibt erhalten. Ohne Eingrif f  besteht jedoch 

auch das Ris iko von schle ichenden, durch natürl iche Prozesse wie Erosion oder 
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Verbuschung verursachten Beeinträcht igungen, sofern keine Pf lege - oder Erhaltungs -

maßnahmen greifen. Der Schutz und Erhalt  potenziel ler Bodendenkmäler und Sachgü-

ter bleibt in d iesem Szenario am ehesten gewährleistet.  

 

P r o g n o s e  u n d  A u s w i r k u n g e n  b e i  B e b a u u n g  

Vor dem Hintergrund aktuel ler  Informat ionen s ind durch die Planung keine erhebl ichen 

Beeinträchtigungen von Kultur- oder sonst igen Sachgütern zu erwar ten.  

Baubedingte Auswirkungen  

Zum gegenwär t igen Zeitpunkt sind keine Bau -, Natur- oder Bodendenkmäler in den 

zur Bebauung vorgesehenen Flächen bekannt,  sodass unmit telbare Zerstörungen oder 

Verluste ausgeschlossen werden können. Es verbleibt das a l lgemeine Restr is iko, dass 

bisher unerkannte archäologische Funde (z.  B. Mauern, Siedlungsreste, Ar tefakte) 

durch Erdarbeiten entdeckt werden.  

Betriebs - und anlagenbedingte Auswirkungen  

Dauerhafte betr iebs - und anlagenbedingte Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 

bestehen nach derzeit igem Kenntnisstand nicht,  da keine entsprechenden Sachwer te 

vorhanden sind und keine dauerhafte Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen, Zu-

gänglichkeiten oder dem kulturhistorischen Kontext relevanter Güter zu erwar ten ist.  

 

M a ß n a h m e n  z u r  Ve r m e i d u n g  u n d  M i n i m i e r u n g  

Zur Sicherung des Schutzgutes werden fo lgende Maßnahmen festgesetzt:  

•  Prioris ierung der baulichen Inanspruchnahme auf Flächen ohne bekannten 

Schutzwer t  für Bau - und Bodendenkmäler;  

•  Anordnung einer bodenkundlichen Baubegleitung zur Begutachtung entstehen-

der Erdaushübe sowie gegebenenfal ls qual i f iz ier te Beglei tung durch archäolo-

gische Fachkräfte;  

•  Nachricht l iche Übernahme:  Sofern im Zuge von Bauarbeiten bodendenkmalpf le -

gerisch re levante Strukturen wie Fundamente, Bodenverfärbungen, Ar tefakte 

oder Skelet treste entdeckt werden, sind diese umgehend der Unteren Denkmal-

behörde oder dem zuständigen Fachamt zu melden. D ie Fundstel len und Ge-

genstände sind im vorgefundenen Zustand zu belassen, b is eine fachl iche Be-

wer tung erfolgt  ist.  

 

B e w e r t u n g  

Im result ierenden Gesamtbi ld s ind unmit te lbare oder mit telbare erhebliche nachtei l ige 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur und sonst ige Sachgüter im Rahmen des ge-

planten Bauvorhabens nicht zu erwar ten. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Vor-

sorgemaßnahmen, insbesondere die bodenkundl iche Baubeglei tung und die Anzeige 

etwaiger Bodenfunde gemäß § 21 HDSchG, gewährleisten einen umfassenden Schutz 

potentiel l  relevanter Kulturgüter.  
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3.10  Verme idung von  Em is s ionen  s ow ie  der  sachgerechte  Umgang  

m i t  A b fä l len  und  Abwäss e rn  

Die Err ichtung und der Betr ieb von Gebäuden im Plangebiet tragen maßgeblich zu den 

nationalen Treibhausgasemissionen bei.  Etwa 30 Prozent der deutschen Gesamtemis-

sionen entfal len auf  den Gebäudesektor,  wobei sowohl d ie Herstel lung der Baustoffe 

als auch der Energieverbrauch in der Nutzungsphase von besonderer Bedeutung s ind.  

Schon die Herste l lung und Err ichtung eines Neubaus verursachen etwa die Hälfte der 

gesamten Treibhausgasemissionen während eines Lebenszyklus von 50 Jahren (soge -

nannte „Graue Energie“),  wohingegen der Endenergiebedarf die betr iebsbedingten 

Emissionen bestimmt.  

Vor diesem Hintergrund sind zur Einhaltung der Kl imaschutzziele und der gesetzl ichen 

Vorgaben al le Lebenszyklusphasen – von Materialproduktion über Err ichtung und Be-

tr ieb bis hin zu Rückbau und Verwer tung – in die Umweltvorsorge einzubeziehen. Im 

Rahmen der Bauleitplanung werden Maßnahmen zur Verr ingerung von Emissionen ver-

bindl ich berücksicht igt,  insbesondere durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer 

Energien und die Förderung der Energieeff iz ienz. D ie bauordnungsrechtl iche Zulässig -

keit  der Vorhaben unter l iegt den energet ischen Mindestanforderungen des Gebäu-

deenergiegesetzes sowie der Hessischen Bauordnung. D iese regeln unter anderem 

den energieeff iz ienten Einsatz von Heizungs - und Kl imatechnik, Wärmedämmung und 

Hitzeschutz. Der Antei l  regenerat iver Energien muss entsprechend den bereichsspe -

zif ischen Vorgaben umgesetzt werden, wobei mindestens 50 Prozent der Dachf lächen 

für d ie Nutzung solarer Strahlungsenergie festzulegen sind. Die Kreis - und Hansestadt 

Korbach formulier t  ferner d ie Empfehlung,  Holz als pr imären Baustoff  zu verwenden, 

um die Kl imabelastung zu minimieren,  Kohlenstoffbindung zu fördern und eine f lexible, 

ressourcenschonende Bauweise sicherzustel len.  

Im Bereich Abfal lmanagement ist gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g BauGB eine 

sachgerechte Entsorgung und Verwer tung integraler Bestandtei l  des städtebaul ichen 

Umweltschutzes.  Mit  der Ausweisung des neuen Gewerbe - und Industr iegebietes ist  

ein temporär erhöhtes Abfal laufkommen während der Bauphase zu erwar ten, das 

durch getrennte Erfassung und fachgerechte Entsorgung zu behandeln ist.  Nach Ab-

schluss der Bauarbeiten wird das dauerhafte Abfal laufkommen durch Unternehmen 

und Nutzer steigen. Zur Sicherstel lung e ines ordnungsgemäßen Umgangs mit  Abfäl len 

werden geeignete Sammel-,  Trenn- und Entsorgungssysteme verbindl ich vorgesehen. 

Die Planung orient ier t sich am Kreislaufwir tschaftsgesetz (KrWG), sodass Abfal lver-

meidung, stoff l iche Verwer tung und umweltgerechte B eseit igung gewährleistet s ind.  

In Bezug auf die Abwasserentsorgung führ t die geplante Bebauung zu einer moderaten 

Erhöhung der Belastung bestehender Abwasserinfrastrukturen. Nach fachl icher Prü-

fung können die zusätzl ichen Abwasserfrachten durch die bestehende Abwasserbe -

handlungsanlage aufgenommen werden; Erweiterungen im Kanalnetz sind nicht  erfor-

derl ich.  Das Entwässerungskonzept wird for tgeschrieben und weiter  optimier t,  wobei 

auf  die Implementierung dezentraler  Lösungen verstärkt  Wer t gelegt wird. D ie Abwas-

serbeseit igung erfolgt im Einklang mit  § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie den 

einschlägigen Vorschrif ten und technischen Regelwerken. Hierdurch werden die Funk-

t ionsfähigkeit  der Abwassersysteme sichergestel lt ,  Überf lutungsris iken vermieden und 

negative Umweltauswirkungen minimier t .  Zentrale Aufgabe bleibt,  das Flächenwachs-

tum im Gewerbe - und Industr iegebiet mit  den Anforderungen an eine nachhalt ige und 
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le istungsfähige Abwasserinfrastruktur zu koordinieren und den naturschutzrechtl ichen 

Belangen Rechnung zu tragen.  

Die ausgewählten und zu vol lz iehenden Maßnahmen zur Emissionsvermeidung, zum 

sachgerechten Umgang mit Abfä l len und Abwässern gewähr leisten e ine nachhalt ige 

Entwicklung im Plangebiet.  Die Einhaltung der gesetzl ichen Vorgaben wird behördl ich 

kontrol l ier t  und dokumentier t,  sodass Umweltschutz, Naturschutz und Landschafts -

pf lege dauerhaft gewährleistet s ind.  

3.11  Nut zung  e rneuerbarer  Energ ien ,  i nsbes ondere  auch  im Zusam-

menhang m i t  de r  Wärmevers o rgung  von  Gebäuden,  s ow ie  d ie  

spa rsame und  e f f iz i en te  Nut zung  von  Energ ie  

Die Planung des vor l iegenden Baugebiets sieht gezie lte Festsetzungen zur Nutzung 

erneuerbarer Energien, insbesondere der solaren Strahlungsenergie, vor.  Die Kreis -  

und Hansestadt Korbach formulier t  in d iesem Zusammenhang verbindl iche Vorgaben 

zur Instal lat ion und Nutzung entsprechender Anlagen auf Neubauten.  Hierdurch wird 

der Ausbau erneuerbarer Energien am Or t  des Verbrauchs maßgeblich forcier t,  was 

einen unmit te lbaren Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich 

zu herkömmlichen Heizsystemen leistet.  Die Planung trägt dazu bei,  die nat ionalen 

und europäischen Kl imaschutzz iele durch eine weitgehende Dekarbonis ierung der 

Wärme- und Energieversorgung im Baugebiet einzuhalten und perspektivisch zu über-

treffen.  

Vor dem Hintergrund bundesrecht l icher und landesplanerischer Vorgaben werden die 

zu err ichtenden Gebäude konsequent energieeff iz ient konzipier t und ausgeführ t.  D ie 

energetischen Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes und der Hessi -

schen Bauordnung für Neubauten s ind einzuhalten.  

Die Festsetzungen orient ieren s ich dabei am mit tel -  und langfr ist igen Ziel,  e inen kl i -

maneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Bis 2045 muss nach den bundesrechtl i -

chen Zielvorgaben die gesamte Wärmeversorgung auf erneuerbare Energieträger um-

gestel lt  werden.  D ies macht eine vorausschauende Planung erforderl ich,  in deren Rah-

men die Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energiequel len – insbesondere so-

larer,  aber auch geothermischer und ggf.  biogener Energie – sukzessive erschlossen 

und in die Bauleitplanung integrier t werden. Die vorgesehene Verpf l ichtung, mindes-

tens 50 Prozent der Dachf lächen für die Nutzung solarer Strahlungsenergie festzule -

gen, führ t zu einer weiteren Reduzierung des Primärenergiebedarfs.  

Kombinier t mit den energetischen Standards der Gebäude wird ein sparsamer und 

eff iz ienter Umgang mit Energie s ichergestel lt .  Hierdurch werden die Betr iebskosten 

gesenkt und die Umweltbelastung maßgeblich reduzier t.  D ie Einhaltung und Umset-

zung der Festsetzungen sowie der gesetzl ichen Mindestanforderungen wird behördl ich 

überwacht. Die Maßnahmen schaffen die Grundlage für  d ie Erfül lung der Anforderun-

gen an eine kl ima- und umweltgerechte Energieversorgung im Baugebiet und gewähr-

leisten, dass sowohl umweltbezogene als auch energierechtl iche Zielsetzungen in vol-

lem Umfang erre icht werden.  

3.12  Dars te l lungen  von  Lands cha f tsp länen  und  sons t igen  P länen  

Im aktuel len Landschaftsplan der Stadt Korbach sind die betrof fenen Flächen als in-

tensiv genutztes Ackerland ausgewiesen. In den Randbereichen s ind fr ische 
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Gehölzbestände sowie entlang des Fl ießgewässers „Wol lbeutel“ ein l in ienförmiges Ge -

hölz dargeste l lt .  Der Bestands - und Maßnahmenplan des Landschaftsplans enthält  so-

mit keine Festsetzungen oder Entwicklungsvorgaben, die eine abweichende land-

schaftsökologische Bedeutung oder spezie l le Schutzfunktion für  das Gebiet erkennen 

lassen.  Nachte i l ige Auswirkungen auf d ie Belange des Landschaftsschutzes sind aus 

fachl icher Sicht nicht  zu erwar ten.  

Hinsicht l ich der wasserrechtl ichen Belange unterl iegt das Plangebiet der Zone I I I  A 

des Trinkwasserschutzgebiets gemäß der Schutzgebietsverordnung vom 13. Oktober 

1981 (in der derzeit  gült igen Fassung),  die spezif ische Anforderungen zum Schutz vor 

chemischen Verunreinigungen und zur Sicherung der Grundwasserqual ität vorsieht.  

Sämtl iche geplanten Maßnahmen sind dementsprechend streng nach den Vorgaben 

des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG) 

auszurichten. Das zu überquerende Fl ießgewässer „Wollbeutel“ mit der Gewässer-

kennzahl 44412 ist  a ls wasserrecht l ich bedeutsames Gewässer eingestuft;  gemäß § 

38 WHG ist der vorgeschriebene 10 Meter breite Gewässerrandstreifen verbindl ich 

einzuhalten.  Das Plangebiet bef indet  s ich weder in e i nem Überschwemmungs - noch in 

einem Hochwasserr is ikogebiet;  starkregenbezogene Gefährdungen sind nicht ange-

zeigt.  Nachtei l ige wasserrechtl iche Auswirkungen der Maßnahme werden bei  str ikter 

Einhaltung der Festsetzungen ausgeschlossen.  

Im Bereich der Abfal lbewir tschaftung ist gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g BauGB 

und in Übereinst immung mit dem Kreis laufwir tschaftsgesetz (KrWG) die Rangfolge der 

Abfal lbewir tschaftung als Planungsgrundsatz zu berücksicht igen:  

1. Vermeidung der Abfal lerzeugung,  

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,  

3. Recycl ing,  

4. sonst ige Verwer tung, insbesondere energetische Verwer tung,  

5. Beseit igung nicht verwer tbarer Abfäl le.   

Die Einhaltung dieser Reihenfolge sowie ergänzender Rechts - und Verwaltungsvorga-

ben für Transpor t,  Behandlung, Lagerung und Verwer tung gewährleistet in der Regel 

die Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 Nr.  7 

BauGB (Tiere, P f lanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft,  K l ima, Wirkungsgefüge, Land-

schaft,  biologische Vielfalt ,  Mensch, Kultur-/Sachgüter).  Bei unsachgemäßem Umgang 

mit belasteten Abfäl len ist jedoch e ine Kontaminationsgefahr für Boden, Wasser und 

Luft gegeben, woraus Wechselwirkungen und erhebl iche Folgewirkungen auf weitere 

Schutzgüter entstehen können. Die sachgemäße Entsorgung und Wiederverwer tung 

begrenzen diese Risiken zuver lässig.  

Immissionsschutzrechtl ich werden mögl iche Beeinträcht igungen durch zusätzl iche 

verkehrs - und gewerbl iche Emissionen bei der Planung berücksicht igt.  Die einschlä -

gigen Vorgaben des Bundes -Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der entspre -

chenden Verwaltungsvorschr if ten f inden Anwendung und stel len s icher,  dass die ge -

planten Maßnahmen den Anforderungen an gesunde Wohn - und Arbeitsverhältn isse 

genügen. Nach objekt iver Prüfung sind, bei Einhaltung der im Planverfahren benann-

ten Vorgaben, keine erheblichen nach tei l igen Auswirkungen auf die Umweltbelange 

und Schutzgüter zu erwar ten.  
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3.13  Erha l tung  de r  bes tmög l i chen  Lu f tqua l i tä t  

Die Sicherste l lung und Erhaltung der bestmöglichen Luftqual ität im Plangebiet ist ein 

zentrales Ziel der umweltbezogenen Planung und setzt voraus,  dass sowohl die ge-

setzl ichen Grenzwer te als auch die qual itat iven Anforderungen an die Immissions-

schutzr icht l in ien dauerhaft eingehalten werden. Die geplanten Entwicklungsmaßnah-

men führen zu keiner relevanten Beeinträchtigung der Luftqual ität.  Die Kreis - und Han-

sestadt Korbach bezieht die Vorgaben des Bundes -Immissionsschutzgesetzes sowie 

die entsprechenden Verordnungen (z.B. 39. BImSchV zur Luftreinhalteplanung) in die 

Bauleitp lanung ein.  

Neubauvorhaben unterl iegen den energetischen und emissionsbezogenen Mindestan-

forderungen. Betr iebsbedingte Emissionen werden durch die Verwendung moderner 

Heizungsanlagen, Wärmepumpen und erneuerbarer Energieträger wirksam begrenzt.   

Durch die Festsetzung und Kontrol le der p lanungsrechtl ichen Vorgaben sowie die In-

tegrat ion emissionsarmer Technologien wird sichergestel lt ,  dass die bestmögl iche 

Luftqual ität im Plangebiet und in angrenzenden Wohn - und Arbeitsbereichen gewähr-

leistet b leibt .  Eine Gefährdung der Luftqual ität  ist  nach dem aktuel len Stand der Tech-

nik und bei  Einhaltung der geltenden Rechtsnormen mit  h inreichender Sicherheit  aus-

geschlossen.  

3.14  Wechse lw i rkungen  zw is chen  den  e inze lnen  Be langen  des  Um-

we l ts chut zes  

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes stel len 

einen integralen Bestandtei l  der Umweltprüfung und -bewer tung im Rahmen der vor-

l iegenden Bauleitplanung dar. D ie Belange umfassen insbesondere die Schutzgüter 

Boden, Wasser, Luft,  Kl ima, Tiere, Pf lanzen, biologische Vie lfalt ,  Mensch und seine 

Gesundheit,  Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter.  D ie Auswirkungen eines Vorha-

bens sind vor dem Hintergrund dieser Schutzgüter stets ganzheit l ich zu betrachten, 

da strukturel le oder funkt ionale Änderungen in einem Schutzgut regelmäßig Folgewir-

kungen auf andere Schutzgüter und den Naturhaushalt als Ganzes nach s ich ziehen 

können.  

Im Rahmen der Umweltprüfung werden die gegenseit igen Verknüpfungen und mögli -

chen Ket tenwirkungen erfasst und bewer tet.  So beeinf lusst beispielsweise die Versie -

gelung von Flächen die Grundwasserneubildungsrate und erhöht den Oberf lächenab-

f luss, was negat ive  Konsequenzen für  Wasserhaushalt,  Bodenerosion und Vegetat ion 

haben kann. Veränderungen der Vegetat ionsstruktur wirken sich sowohl auf  die Ar ten-

vielfa lt  a ls auch auf  d ie k l imaregul ierende Funkt ion des Gesamtgebietes aus.  Erhöhte 

Emissionen durch Verkehr und Bebauung führen zu Belastungen der Luftqual ität,  mit 

direkten Effekten auf die Gesundheit  der Bevölkerung und mit telbaren Auswirkungen 

auf Flora und Fauna. Eingrif fe in das Landschaftsbi ld können Landschaftsästhetik und 

Erholungsfunktion verschlechtern und s ich so auf das Wohlbef inden der Bewohner und 

die At trakt ivität  des Gebiets auswirken.  

Die Prüfung der Wechselwirkungen erfolgt unter Berücksicht igung al ler relevanten 

Umweltbelange und orient ier t sich an dem Grundsatz einer ganzheit l ichen Umweltbe-

trachtung. D ie dabei festgeste l l ten Wechselwirkungen s ind bei der Entwicklung von 

Vermeidungs -,  Minimierungs - und Kompensationsmaßnahmen maßgeblich zu 
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berücksicht igen, um negative Ket teneffekte zu verhindern und die Leistungs - und 

Funkt ionsfähigkeit  des Naturhaushalts dauerhaft zu bewahren.  

Nach dem gegenwär t igen Kenntnisstand und unter Berücksicht igung der festgelegten 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung werden erhebl iche negative Wechsel-

wirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes im Plangebiet nicht 

erwar tet.  Das Zusammenspie l der Schutzgüter b leibt  bei  Durchführung der Planung 

insgesamt funktionsfähig und die Umweltqualität  im Sinne der gesetzl ichen Vorgaben 

gesicher t.  

3.15  Aus w i rkungen,  d ie  au fg rund  der  An fä l l i gke i t  der  zu läss igen  

Vorhaben  f ü r  schwere  Un fä l l e  ode r  Ka tas t rophen ,  zu  e r war ten  

s ind  

Nach Maßgabe des § 50 Satz 1 Bundes -Immissionsschutzgesetz (BImSchG) s ind im 

Rahmen der Bauleitp lanung spezif ische Anforderungen zu berücksicht igen, welche die 

Risiken und Auswirkungen schwerer Unfäl le oder Katastrophen auf  die Umweltbelange 

betreffen. Im Plangebiet werden Vorhaben ermögl icht,  die – obwohl nicht BImSchG -

pf l icht ig – aufgrund der Nähe zum Propangaslager und einer Hochdruck -Erdgaslei tung 

einer erhöhten Anfä l l igkeit  für seltene, aber potenziel l  schwerwiegende Ereignisse un-

terl iegen.  

Das nördl ich angrenzende Propangaslager stel l t  e in erhebl iches Risiko für Störfäl le 

dar.  Die Freisetzung von Flüssiggas infolge mechanischer Schäden, Leckagen oder 

externer Einwirkungen kann zu Explosionen und Bränden führen. In einem solchen 

Schadensfal l  sind schwerwiegende Auswirkungen auf  die Gesundheit  der im Plange -

biet tät igen und anwesenden Personen sowie auf  die angrenzende Bevölkerung mög-

l ich. Schwere Unfäl le können die physische Integrität von Gebäuden und Infrastruktu-

ren beschädigen,  Betr iebsunterbrechungen und langfr ist ige Wer tverluste von Grund-

stücken verursachen.  Die Freisetzung tox ischer Gase kann über den unmit telbaren 

Schadensbereich hinauswirken, benachbar te Gebiete beeinträchtigen und akute wie 

chronische Gesundheitsgefahren (Atemwegsreizun gen, Erst ickungsgefahr, erhöhte 

Krebsris iken) verursachen.  

Auch die vorhandene Hochdruck-Erdgasleitung birgt R is iken für  Brände und Explosio-

nen im Fal le eines technischen Versagens, mechanischer Beschädigungen oder un-

sachgemäßer War tung. Die Folgen beinhalten die Ausbreitung von Feuer und die Frei -

setzung explosiver Stoffe, wobei Trümmer tei le über das betroffene Gebiet hinaus ge-

langen können, was eine akute Gefährdung von Menschen sowie Infrastruktur nach 

sich z ieht.  Blockier te Evakuierungswege erschweren die Ret tung von Beschäft igten 

und Besuchern,  was die Sicherhe it  zusätzl ich minder t.  

Die Freisetzung von Gasen oder Chemikal ien kann neben der unmit telbaren Gefähr-

dung der menschlichen Gesundheit  auch langanhaltende Kontaminat ionen von Boden,  

Wasserressourcen, P f lanzen und Tieren verursachen. Eine Kontamination kann die 

Umweltqual ität  mit  dauerhaften Folgen für  Nutzbarkeit,  Ökologie und den Schutzstatus 

beeinträchtigen und indirekt  auch Wirkungen auf Natura 2000 -Gebiete entfalten. D ie 

spezif ische Ausprägung des Plangebietes als gewerbl ich - industr ie l ler Standor t kann 

zudem wir tschaft l iche Schäden durch St i l l legungen und Reparaturnotwendigkeiten 

verursachen.  
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Obwohl das Plangebiet nicht  Bestandte i l  e ines Hochwasserr isikogebietes ist,  können 

im Fal le von außergewöhnl ichen Hochwasserereignissen dennoch Gefährdungen für  

die Gesundheit der Bevölkerung entstehen, unter anderem durch Vernässungen, Er-

tr inken oder den Kontakt mit freigesetzten Gefahrstoffen. Auch hierbei  ist mit  Auswir-

kungen auf  Boden, Wasser,  Flora und Fauna sowie auf  schutzgebietsbezogene Belange 

zu rechnen.  

Die geplanten Nutzungen s ind dahingehend konzipier t,  dass keine genehmigungsbe-

dürft igen Anlagen im Sinne der 4. BImSchV vorl iegen und keine relevanten gefährl i -

chen Stoffe verwendet oder gelager t werden. Dennoch s ind zur Ris ikovorsorge al le 

einschlägigen technischen und organisatorischen Sicherheitsanforderungen an die zu-

lässigen Vorhaben zu berücksicht igen. Ret tungs - und Evakuierungswege sind s icher-

zustel len; d ie Flächen sind so auszulegen, dass im Störfal l  e ine geordnete und zügige 

Ret tung gewähr leistet  is t.  D ie Festsetzungen des Bebauungsplans berücksicht igen zu-

dem die Vorgaben der Seveso-I I I-Richt l in ie hinsicht l ich der Mindestabstände und dem 

Risikomanagement.  

Nach der vorl iegenden Planung sowie bei  Einhaltung sämtl icher technischer und recht-

l icher Sicherheitsmaßnahmen ist  das R isiko schwerwiegender Unfäl le oder Katastro-

phen zwar nicht auszuschließen, jedoch im Rahmen des technisch und organisatorisch 

Ver tretbaren kontrol l ierbar. Eine erhebliche Beeinträcht igung der Belange nach § 1 

Abs. 6 Nr.  7 Buchstabe a (Mensch/Gesundheit),  b (Tiere/Pf lanzen), c (Wasser),  d (Bo-

den) und i (Sachgüter) kann bei Umsetzung al ler Sicherheitsvorkehrungen und laufen-

der behördl icher Kontrol le mit hinreichender Sicherheit  verhinder t werden.  

3.16  I n  Bet rach t  kommende  ander we i t i ge  P lanungs mög l ichke i ten  

Im Rahmen der Baulei tplanung wurde geprüft,  ob in Betracht kommende, sachlich ver-

tretbare und zumutbare Alternativen für  die Ausweisung der verfahrensgegenständli -

chen Flächen als gewerbl iche Bauf lächen exist ieren. D ie Überprüfung umfasste die 

Analyse bestehender und potent iel l  geeigneter Standor te im Stadtgebiet der Kreis -  

und Hansestadt Korbach. Die gewerbl ichen Bauf lächen konzentr ieren s ich überwie -

gend im nördl ichen Stadtgebiet zwischen der „Arolser Landstraße“ und der „Br i loner 

Landstraße“.  In den vergangenen Jahren s ind die dor t  verfügbaren Flächen – mit  Aus-

nahme eines k leineren, bereits anderweit ig gebundenen Restbereichs zwischen der 

Umgehungsstraße B 251 und der „Br i loner Landstraße“ – nahezu vol lständig ausge-

schöpft.  Demnach stehen im untersuchten Te i lraum Korbach derzeit  keine a lternati -

ven, f lächenmäßig und standor t logist isch angemessenen Bauf lächen zur Verfügung.  

Für das or tsansässige Unternehmen, das seinen Hauptsitz 2021 nach Korbach ver legt  

sowie den Betr ieb bereits im Jahr 2007 erweiter t hat,  besteht angesichts der posit iven 

wir tschaft l ichen Entwicklung e in dringender Expansionsbedarf am bestehenden Stand-

or t.  D ie b is lang durch den Bebauungsplan Nr. 35 B/1 gesicher ten Flächen öst l ich des 

„Elfr inghäuser Weges“ waren ledigl ich für die kurzfr ist ige Weiterentwicklung ausrei -

chend. Die nunmehr geplanten Nachverdichtungsmaßnahmen und Erweiterungsf lä -

chen l iegen im bestehenden Gebiet  und unmit telbar angrenzend an die bereits genutz-

ten Grundstücke.  Die Flächen bef inden s ich im Eigentum des Unternehmens,  sodass 

sie kurzfr ist ig und bedarfsgerecht in die betr iebl iche Entwicklung integr ier t werden 

können.  
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Die Standor tentscheidung beruht e inerseits auf der strategisch günst igen Lage der 

Flächen und dem Zie l,  betr iebl iche Synergien durch räumliche Konzentrat ion zu nut-

zen. Andererseits s ind aufgrund der bestehenden Eigentumsverhältnisse und der feh-

lenden alternat iven Vorranggebiete für Industr ie - und Gewerbeansiedlungen im Stadt-

gebiet keine zumutbaren und gle ichwer t igen Ausweichmögl ichkeiten vorhanden.  Eine 

Ausweisung alternativer Flächen in anderen Tei lräumen wurde geprüft,  erwies sich 

angesichts bestehender Nutzungskonf l ikte, Flächenverfügbarkeit,  Eigentumsstruktu -

ren und städtebaul icher Entwicklungsziele jedoch als nicht  real is ierbar.  

Vor diesem Hintergrund ist  die bauplanungsrechtl iche Sicherung der verfahrensge-

genständlichen Flächen zur Umsetzung der betr iebl ichen Erweiterung sachlich gebo-

ten und unter Berücksicht igung der Belange des Umweltschutzes sowie der wir tschaft-

l ichen Entwicklung der Region erforderl ich. Die Festsetzung der Erweiterungsf lächen 

unterstützt d ie Stabi l is ierung und nachhalt ige Entwicklung des Wir tschaftsstandor tes 

Korbach, dient  zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und stel l t  die langfr is -

t ige Wet tbewerbsfähigkeit  des ansässigen Unternehmens s icher.  Alternat ive Standor te 

stehen in wir tschaft l icher, planer ischer und ökologischer Hinsicht nicht  zur Verfügung; 

daher ist  die beanspruchte Flächennutzung alternat ivlos.  

3.17  Bes ch re ibung  de r  e rheb l ichen  nachte i l i gen  Aus w i rkungen  

Die vorl iegende Planung wurde unter Berücksicht igung der Gesamtumwelt,  bestehen-

der Vorbelastungen, der räumlichen Situierung sowie der nachbarl ichen und kumulat iv 

wirksamen Vorhaben im Plangebiet umfassend geprüft.  Wesent l iche nachtei l ige Aus-

wirkungen, die  s ich aus der Wechselwirkung mehrerer Einzelaspekte oder durch die 

Summierung von Einzelvorhaben ergeben und einen erheblichen Eingrif f  in zusätzl iche 

Schutzgüter bewirken könnten, sind derzeit  nicht zu erkennen. Die vorl iegenden recht-

l ichen, technischen und organisator ischen Maßnahmen zur Vermeidung,  Minimierung 

und zum Ausgleich der Umweltauswirkungen gewährleisten, dass die in den Buchsta -

ben a bis i  erfassten Schutzgüter – einschl ießl ich Umweltmedien, Mensch, biologische 

Vielfalt ,  Sachkultur,  Landschaft,  Wirkungsgefüge sowie gebietsübergreifende Belange 

wie die Schutzgüter von Natura 2000 – umfassend geschützt und gesicher t werden.  

Insbesondere durch die Anwendung des Vermeidungs -Gebots, die Einhaltung fachge-

setzl icher Vorgaben, die Umsetzung naturschutzfachl icher und immissionsschutz-

rechtl icher Standards sowie die kontinuierl iche behördl iche Überwachung des Pla-

nungsvol lzugs wird s ichergestel lt ,  dass erhebliche zusätzl iche nachtei l ige Auswirkun-

gen aufgrund von Wechselwirkungen oder Kumulat iveffekten weder zu erwar ten noch 

zu befürchten sind. D ie in der Umweltprüfung festgeste l lten Auswirkungen verbleiben 

jewei ls auf einem durch Ausgle ichs- und Kompensationsmaßnahmen begrenzten, ver-

tretbaren Niveau.  

Im Ergebnis kann festgehalten werden,  dass nach geltendem Kenntnisstand und bei 

Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen keine erhebl ichen nachtei l igen Auswirkun-

gen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j  BauGB im Rahmen der dargestel lten Bauleit -

planung zu erwar ten sind. Die Leistungs - und Funkt ionsfähigkeit  des Naturhaushalts 

sowie der Schutz der Umweltbelange bleiben im betroffenen Plangebiet und seinem 

Wirkungsumfeld gewahr t.  
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4  Zusätzl iche Angaben  

4.1  Bes ch re ibung de r  w ich t igs ten  Merkma le  de r  ver wendeten  tech-

n is chen  Ve r fahren  be i  de r  Umwe l tp rü fung  

Die Umweltprüfung basier t auf  einem strukturier ten, systematischen und wissen-

schaft l ich fundier ten Verfahren zur Ermit t lung und Bewer tung potenziel ler Umweltaus-

wirkungen. Der erste Schrit t  des Verfahrens stel l t  das sogenannte Screening dar, bei  

dem unter Anwendung der gesetzl ichen Schwel lenwer te und Kr iter ien gemäß Umwelt -

Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) sowie der Eingr if fsregelungen des Baugesetzbuchs 

(BauGB) geprüft wird,  ob eine Umweltprüfung zwingend erforderl ich ist.  Daran schl ießt  

sich das Scoping an, in dem Untersuchungsrahmen, Methodik und die zu betrachten-

den Schutzgüter sowie deren Wechselwirkungen festgelegt werden. Im Rahmen des 

frühzeit igen Betei l igungsverfahrens wurden Behörden und Öffent l ichkeit  umfassend 

eingebunden.  

Im Zuge der Umweltprüfung wurden die relevanten Schutzgüter – Tiere,  P f lanzen, bi -

ologische Vielfalt ,  Boden, Wasser, Luft,  K l ima, Mensch, Landschaft sowie Kultur - und 

Sachgüter – im Detai l  betrachtet.  Moderne technische Verfahren, insbesondere der 

Einsatz von Geograf ischen Informat ionssystemen (GIS), ermöglichten eine präz ise 

räumliche Analyse und die Integrat ion verschiedenar t iger Fachdaten. Für die Quali -

tätssicherung und die Plausibi l is ierung der Ergebnisse kam dabei eine Vielzahl amt l i -

cher Fachinformationssysteme und hessischer Landesdatenbanken zum Einsatz, wie 

der Bodenviewer, der Naturegviewer, der WRRL-Viewer, das GRUSchu -Informations-

system sowie der Agrarviewer. Hierdurch konnten f lächendeckende Informationen zu 

Bodenbeschaffenheit,  Naturschutzrecht,  Gewässerr icht l in ien,  Grundwasserschutz 

und Agrarstrukturen einbezogen werden.  

Der vorhandene ar tenschutzrecht l iche Fachbeitrag wurde durch gezielte ergänzende 

Untersuchungen vor Or t p lausib i l is ier t und for tgeschr ieben. Diese methodische Vor-

gehensweise stel l t  sicher, dass die ar tenschutzrechtl iche Beur tei lung aktuel len Stan-

dards genügt und sämtl iche europarechtl ichen und nationalen Vorgaben berücksich-

t igt werden.  

Die behördl iche wie öffent l iche Bete i l igung sowie das Monitoring nach Umsetzung der 

Planung runden die Umweltprüfung ab und ermöglichen die Überprüfung unvorherge-

sehener Umweltauswirkungen.  

4.2  Bes ch re ibung  de r  gep lan ten  Maßnahmen  zu r  Über wachung  de r  

e rheb l i chen  Aus w i rkungen  

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, welche im Zusammen-

hang mit der Durchführung der Baule itpläne auftreten, systemat isch zu überwachen,  

um unvorhergesehene, über die ursprüngliche Prognose hinausgehende nachte i l ige 

Auswirkungen frühze it ig zu erkennen und rechtzeit ig geeignete Maßnahmen zur Ab-

hi l fe  ein lei ten zu können. D ieses Kapitel  legt die vorgesehenen Kontro l lmaßnahmen 

sowie deren zeit l iche Abstände verbindl ich fest.  

Das Monitoring fokussier t s ich auf d ie Schutzgüter,  bei denen im Rahmen der Umwelt-

prüfung ein erhebl icher Eingr if f  festgestel lt  wurde. L iegen seit  Vol lzug der Maßnahmen 

keine Anhaltspunkte für weitergehende, unvorhergesehene Umweltauswirkungen vor, 
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besteht grundsätzl ich keine Verpf l ichtung zur Ausweitung der Überwachung auf Zu -

satzaspekte.  

Die Kreis -  und Hansestadt Korbach stel l t  s icher,  dass die baul iche Umsetzung str ikt  

nach den verbindl ichen Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgt.  Dies betr i f f t  ins -

besondere die festgelegten Maßnahmen zur Minderung des Eingrif fs,  vornehmlich die 

grünordnerischen Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung naturschutzfachl ich re -

levanter Strukturen und Funkt ionsf lächen.  

Die Ersatzmaßnahme wird hinsicht l ich ihrer ordnungsgemäßen Umsetzung, Eff iz ienz 

und funkt ionalen Wirksamkeit for t laufend überwacht. Das Monitor ing umfasst zwei 

zentrale Kontrol lvarianten:  

1.  Durchführungskontrol len: Sie gewähr leisten die vol lständige und regelkonforme 

Ausführung der vereinbar ten Ersatzmaßnahmen, sichern deren Dauerhaft igkeit  

und überprüfen die Notwendigkeit  von wiederkehrenden Pf lege - und Entwick-

lungsarbeiten.  

2.  Funkt ionskontrol len:  Diese prüfen die tatsächliche Wirksamkeit  der Ersatzmaß-

nahmen, indem sie bewer ten, ob die def in ier ten Kompensationsziele vol lständig 

erreicht s ind, s ich auf dem Weg dor thin bef inden oder nachzubessern sind.  

Zur operat iven Umsetzung wird das Monitoring ver tragl ich auf  den Planbegünstigten 

über tragen. Die Stadt Korbach erhält  daraufhin nach einem Jahr, drei,  fünf  und zehn 

Jahren je e inen umfassenden Kurzbericht zur Entwicklung der Ausgleichsf lächen. 

Diese regelmäßigen Berichte dienen a ls Grundlage, um frühzeit ig auf etwaige Fehlent-

wicklungen oder Abweichungen reagieren und gegebenenfal ls ergänzende Maßnah-

men anordnen zu können.  

4.3  A l lgeme in  ve rs tänd l i che  Zus ammenfas sung  

Im Mit telpunkt  des Umweltberichts steht die geplante Weiterentwicklung eines Ge-

werbe - und Industr iegebietes, wobei besonderes Augenmerk auf d ie nachhalt ige und 

umweltschonende Gestaltung gelegt wird. Dabei werden die Folgen der geplanten 

Baumaßnahmen für Natur und Mensch sorgfält ig untersucht.  Das betroffene Gebiet 

wird aktuel l  überwiegend landwir tschaft l ich genutzt  und weist  eine mäßige ökologi -

sche Wer t igkeit  auf,  was bedeutet,  dass Schutzgebiete und besonders schützenswer te 

Ar ten dor t  nicht  vorkommen oder  zu erwar ten s ind. Dennoch geht mit e iner Umnutzung 

zur Gewerbef läche ein Verlust naturnaher Funkt ionen und Lebensräume für Pf lanzen 

und Tiere sowie eine stärkere Versiegelung des Bodens einher.  Der Ber icht  legt  dar,  

wie diese Eingrif fe durch gezielte Maßnahmen wie Begrünung von Dachf lächen, Erhalt  

von Gehölzen und Schaffung von Ausgleichsf lächen weitgehend ausgegl ichen werden 

sol len. Auch der Schutz des Grundwassers und der lokalen Gewässer wird durch einen 

breiten Gewässerrandstreifen und eine begrenzte B ebauung sorgfält ig berücksicht igt.  

Der Stadt Korbach ist  es wicht ig, d ie Belange des Umweltschutzes und die Gesundheit 

der Bevölkerung zu gewährleisten. Das bedeutet,  dass die Bauphase überwacht und 

Einschränkungen für besonders sensib le Zeiten vorgeschr ieben werden. D ie Auswir-

kungen neuer Bauf lächen auf Luft  und Kl ima werden durch Begrünung und energeti -

sche Vorgaben geminder t.  Die Planung sieht außerdem vor,  dass mindestens die Hälfte 

der Dachf lächen für Solarenergie genutzt werden und auch bei  der Gebäudewahl mög-

l ichst ressourcenschonende Baustoffe wie Holz verwendet werden sol len.  
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Besonders betont der Umweltber icht d ie öffent l iche Bete i l igung: Al le Interessier ten 

können s ich informieren, einbr ingen und Anregungen geben. So wird transparent,  wie 

Umweltbelange, wir tschaft l iche Entwicklung und sozia le Aspekte miteinander in Ein-

klang gebracht werden. Die Stadt verpf l ichtet s ich,  sämtl iche gesetzl iche Vorgaben 

einzuhalten und regelmäßig zu kontro l l ieren, ob die geplanten Umweltmaßnahmen wir-

ken und gegebenenfal ls  nachzubessern s ind.  

Insgesamt wird deut l ich, dass die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets mit  zahlrei -

chen Schutzmaßnahmen verbunden ist.  Z iel ist  es,  die Wir tschaftskraft der Stadt  zu 

stärken, neue Arbeitsplätze zu schaffen und dabei den sorgsamen und verantwor-

tungsvollen Umgang mit den natür l ichen Lebensgrundlagen s icherzuste l len.  Durch die 

vorgesehenen Ausgle ichs - und Minderungsmaßnahmen wird erre icht,  dass die Belas-

tungen für Umwelt  und Bevölkerung auf ein ver tretbares Maß begrenzt bleiben und 

langfr ist ig eine menschenwürd ige, lebenswer te Umgebung erhalten wird.  
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